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2
Bundesgesetz
über Massnahmen zur Wahrung der 
inneren Sicherheit
(BWIS)

Änderung vom …

Die Bundesversammlung der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in die Botschaft des 
Bundesrates vom 15. Juni 20071 
und in die Zusatzbotschaft vom 27. Okto-
ber 20102,

beschliesst:

I

Das Bundesgesetz vom 21. März 19973 
über Massnahmen zur Wahrung der in-
neren Sicherheit wird wie folgt geändert:

1  BBl 2007 5037
2  BBl 2010 7841
3  SR 120

I

Beschluss des Ständerates

vom 31. Mai 2011

Zustimmung zum Entwurf, 
wo nichts vermerkt ist

Entwurf des Bundesrates

vom 27. Oktober 2010

Geltendes Recht
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Art. 3   Schranken

1 Die Sicherheitsorgane des Bundes und 
der Kantone dürfen Informationen über 
die politische Betätigung und die Aus-
übung der Meinungs-, Koalitions- und 
Versammlungsfreiheit nicht bearbeiten. 
Die Bearbeitung ist jedoch dann zulässig, 
wenn der begründete Verdacht besteht, 
dass eine Organisation oder ihr ange-
hörende Personen die Ausübung der 
politischen Rechte oder der Grundrechte 
als Vorwand nehmen, um terroristische, 
nachrichtendienstliche oder gewalttätig 
extremistische Tätigkeiten vorzubereiten 
oder durchzuführen.

2 Werden Informationen aufgrund von 
Absatz 1 beschafft und hat sich bei der 
beobachteten Tätigkeit der Verdacht auf 
strafbares Verhalten nicht bestätigt, so 
dürfen die Informationen nicht personen-
bezogen erschlossen werden. Bild- und 
Tonaufnahmen müssen spätestens nach 
30 Tagen vernichtet werden.

3 Das Stimm-, das Petitions- und das 
Statistikgeheimnis bleiben gewahrt.

Art. 3

2 ...

  ... Durchführung einer 
verbotenen nachrichtendienstlichen, 
terroristischen oder gewalttätig-
extremistischen Tätigkeit ...

Ersatz eines Ausdrucks:

Im ganzen Erlass wird «gewalttätig 
extremistisch» durch «gewalttätig-
extremis tisch» ersetzt. Die notwendigen 
grammatikalischen Änderungen werden 
vorgenommen.

Art. 3 Abs. 2

2 Informationen nach Absatz 1 werden 
personenbezogen erschlossen, bis 
feststeht, ob die beobachtete Tätigkeit 
der Vorbereitung oder Durchführung einer 
terroristischen, nachrichtendienstlichen 
oder gewalttätig-extremistischen Tätigkeit 
dient. Ist dieser Nachweis nach spä-
testens einem Jahr nicht erbracht oder 
können entsprechende Tätigkeiten bereits 
früher ausgeschlossen werden, sind 
nach Wegfall des Verdachts umgehend 
alle Personenbezüge der nach Absatz 
1 erhobenen Daten sowie alle Bild- und 
Tonaufnahmen zu löschen. 
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Art. 5a (neu)   Einsatz von Dienstwaffen

1 Der Bundesrat bestimmt, welche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des NDB ihren 
Dienst bewaffnet versehen, und regelt 
deren Ausbildung. Er berücksichtigt dabei 
insbesondere die individuelle Gefähr-
dungslage im Rahmen der dienstlichen 
Aufgabe.

2 Die Waffe darf in einer den Umständen 
angemessenen Weise nur eingesetzt 
werden bei:
a. Notwehr;
b. Notstand.

3 Einer verletzten Person ist der nötige 
Beistand zu leisten.

Art. 9 (neu)   Verbot von Tätigkeiten

1 Die Vorsteherin oder der Vorsteher des 
EJPD kann nach Anhörung des NDB ein-
er natürlichen Person, Organisation oder 
Gruppierung eine Tätigkeit verbieten, die 
mittelbar oder unmittelbar dazu dient, ter-
roristische oder gewalttätig-extremistische 
Umtriebe zu propagieren, zu unterstützen 
oder in anderer Weise zu fördern, und 
die die innere oder äussere Sicherheit 
der Schweiz konkret gefährdet. Umfang 
und Inhalt des Verbots werden möglichst 
genau umschrieben.

4 Die Sicherheitsorgane dürfen ferner im 
Hinblick auf Massnahmen zum Schutz 
von Personen und Gebäuden nach dem 
fünften Abschnitt die Informationen bear-
beiten, welche zum Schutz von bedrohten 
Personen, Organisationen oder Veran-
staltungen notwendig sind.

Art. 9

1 ...

          ... verbieten, die 
unmittelbar oder mittelbar dazu dient, ...
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2 Ein Verbot kann für höchstens fünf Jahre 
verfügt werden. Sind die Voraussetzun-
gen nach Absatz 1 erfüllt, so kann es um 
höchstens weitere fünf Jahre verlängert 
werden. Das EJPD prüft regelmässig, ob 
die Voraussetzungen noch erfüllt sind. 
Ist dies nicht länger der Fall, so hebt die 
Vorsteherin oder der Vorsteher des EJPD 
das Verbot auf.

3 Gegen das Verbot von Tätigkeiten 
steht die Beschwerde an das Bundes-
verwaltungsgericht offen. Der Beschwer-
deentscheid kann an das Bundesgericht 
weitergezogen werden.

4 Im Übrigen richtet sich das Verfahren 
nach den allgemeinen Bestimmungen der 
Bundesrechtspflege.

Art. 10a (neu)   Lagedarstellung

1 Zur Darstellung der Lage der inneren 
Sicherheit (Lagedarstellung) betreibt der 
NDB ein elektronisches System, in dem 
er Daten über Ereignisse und Massnah-
men zur Wahrung der inneren Sicherheit 
bearbeitet. Er kann im System Personen-
daten sowie besonders schützenswerte 
Personendaten aufnehmen, soweit dies 
zur Lagedarstellung unerlässlich ist.

2 Das System dient den zuständigen Be-
hörden des Bundes und der Kantone zur 
Führung und zur Informationsverbreitung 
mit Blick auf die Durchführung von sicher-
heitspolizeilichen Massnahmen und zu 
deren Führung, namentlich bei Ereignis-
sen mit befürchteten Gewalttätigkeiten.

3 Die Bearbeitung der Daten erfolgt durch 
die für den Vollzug dieses Gesetzes 
zuständigen Stellen des NDB und durch 



e-parl 31.05.2011 11:23 -  5 -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat

die zuständigen Behörden der Kantone, 
soweit dies zur Aufgabenerfüllung not-
wendig ist. Der NDB prüft die Richtigkeit 
und Erheblichkeit der verwendeten Daten 
und berichtigt oder löscht unrichtige oder 
unerhebliche Daten.

4 Das System steht im Rahmen von 
Artikel 17 und zum Zwecke nach Absatz 
2 schweizerischen Sicherheits- und 
Polizeibehörden über ein Abrufverfahren 
zur Verfügung. Bei besonderen Ereignis-
sen kann der NDB im Rahmen von 
Artikel 17 Absätze 2–5 und zum Zwecke 
nach Absatz 2 ausnahmsweise auch 
privaten Stellen sowie ausländischen 
Sicherheits- und Polizeibehörden zeitlich 
begrenzt Zugang gewähren. Der Zugang 
ist beschränkt auf diejenigen Daten des 
Systems, die diese Stellen und Behörden 
für die Erfüllung ihrer Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Bewältigung des 
besonderen Ereignisses benötigen.

5 Der Bundesrat regelt die Zugriffsrechte 
im Einzelnen und die Grundsätze für die 
Aufbewahrung und Löschung der Daten.

Art. 11 Abs. 2, 3, 4–7 (neu)

2 Das VBS hält in einer vertraulichen 
Liste die Vorgänge fest, die dem NDB 
zu melden sind, jedoch aus Geheimhal-
tungsgründen nicht veröffentlicht werden 
dürfen.

Art. 11   Allgemeine Informationsaufträge

1 Der Bundesrat bestimmt durch Verord-
nung, welche Vorgänge und Feststellun-
gen die Kantone und die in Artikel 13 ge-
nannten Behörden und Amtsstellen unauf-
gefordert melden müssen. Er umschreibt 
den Umfang der Informationspflicht und 
das Verfahren der Auskunftserteilung.

2 Das VBS hält in einer vertraulichen Liste 
fest:
a. die Vorgänge, die dem NDB zu melden 
sind, jedoch aus Geheimhaltungsgründen 
nicht veröffentlicht werden dürfen;
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3 Das VBS hält in einer vertraulichen 
Beobachtungsliste die Organisationen 
und Gruppierungen fest, bei denen der 
konkrete Verdacht besteht, dass sie die 
innere oder äussere Sicherheit gefährden. 
Der Verdacht ist auch gegeben, wenn und 
solange eine Organisation oder Grup-
pierung auf einer Liste geführt wird, die 
von einer internationalen Organisation für 
kollektive Sicherheit wie der Organisation 
der Vereinten Nationen oder von einer 
supranationalen Gemeinschaft wie der 
Europäischen Union erstellt wurde.

4 Dem NDB sind sämtliche Wahrnehm-
ungen zu melden, die Tätigkeiten von 
Organisationen und Gruppierungen nach 
Absatz 3 oder deren Exponentinnen und 
Exponenten betreffen.

5 Organisationen und Gruppierungen 
werden aus der Beobachtungsliste 
gestrichen, wenn sie auf keiner interna-
tionalen Liste nach Absatz 3 mehr geführt 
werden und wenn kein konkreter Ver-
dacht mehr besteht, dass sie die innere 
oder äussere Sicherheit der Schweiz 
gefährden.

6 Der Bundesrat bezeichnet durch Veror-
dnung:
a. die internationalen Organisationen oder 
supranationalen Gemeinschaften, deren 
Listen für die Aufnahme in die Beobach-
tungsliste nach Absatz 3 zu berücksichti-
gen sind; und
b. nach welchen Kriterien der Inhalt der 

b. die Organisationen und Gruppierungen, 
über deren Tätigkeit und deren Exponen-
ten alle Wahrnehmungen zu melden sind, 
weil der konkrete Verdacht besteht, dass 
sie die innere oder die äussere Sicherheit 
gefährden.

3 Das VBS unterbreitet die Liste jährlich 
dem Bundesrat zur Genehmigung und 
anschliessend der Geschäftsprüfungsde-
legation zur Kenntnisnahme.
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Beobachtungsliste regelmässig überprüft 
wird.

7 Das VBS unterbreitet die Listen nach 
den Absätzen 2 und 3 jährlich dem 
Bundesrat zur Genehmigung und an-
schliessend der Geschäftsprüfungsdel-
egation zur Kenntnisnahme.

Art. 13 Abs. 1bis (neu), 3 und 4

1bis Der Dienst für die Überwachung des 
Post- und Fernmeldeverkehrs erteilt dem 
NDB, gestützt auf Artikel 14 Absatz 2bis 
des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 
20004 betreffend die Überwachung des 

4  SR 780.1

Art. 13   Meldungen und Auskünfte von 
Amtsstellen

1 Die folgenden Behörden und Amts-
stellen sind zu Auskünften an den NDB 
oder an die Kantone zuhanden des NDB 
verpflichtet:
a. Strafverfolgungsorgane, Polizeistellen, 
Grenzwacht- und Zollorgane;
b. Organe der militärischen Sicherheit, 
des militärischen Nachrichtendienstes 
und des militärischen Kontrollwesens;
c. Fremdenpolizeibehörden und andere 
Behörden des Bundes und der Kantone, 
die für Einreise und Aufenthalt von Aus-
ländern sowie für Asylfragen zuständig 
sind;
d. Verwaltungseinheiten des Bundes, 
die an sicherheitspolizeilichen Aufgaben 
mitwirken;
e. Einwohnerkontrollen und andere öffent-
liche Register;
f. für den diplomatischen und konsulari-
schen Verkehr zuständige Behörden;
g. für die Bewilligung des Verkehrs mit 
bestimmten Gütern zuständige Behörden.
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Post- und Fernmeldeverkehrs, Auskünfte 
über die Inhaberinnen und Inhaber von 
Fernmeldeanschlüssen, die Adressier-
ungselemente und die Art der Anschlüsse.

3 Der Bundesrat kann für begrenzte 
Zeit weitere Behörden, Amtsstellen und 
Orga nisationen, die öffentliche Aufgaben 
erfüllen, zu denjenigen Meldungen und 
Auskünften verpflichten, die zum Erken-
nen und Abwehren einer konkreten, von 
gewalttätigem Extremismus oder verbote-
nem wirtschaftlichem Nachrichtendienst 
ausgehenden Gefahr für die innere oder 
äussere Sicherheit notwendig sind.

4 Aufgehoben

Art. 13a (neu)   Besondere Auskunftspfli-
cht der Behörden

1 Behörden und Amtsstellen, die nicht in 
Artikel 13 Absatz 1 genannt werden, sow-
ie Organisationen, die öffentliche Aufga-
ben erfüllen, sind verpflichtet, dem NDB 
oder den Sicherheitsorganen der Kantone 
zuhanden des NDB im Einzelfall die Aus-
künfte zu erteilen, die zum Erkennen oder 
Abwehren einer konkreten Gefahr für die 

2 Sie erstatten unaufgefordert dem NDB 
Meldung, wenn sie konkrete Gefähr-
dungen der inneren oder der äusseren 
Sicherheit feststellen. Weitere Meldungen 
erstatten sie aufgrund der allgemeinen In-
formationsaufträge (Art. 11) oder aufgrund 
von Aufträgen im Einzelfall.

3 Der Bundesrat kann für begrenzte 
Zeit weitere Behörden, Amtsstellen und 
Organisationen, die öffentliche Aufgaben 
erfüllen, zu denjenigen Meldungen und 
Auskünften verpflichten, die zum Er-
kennen und Abwehren einer konkreten 
Gefahr für die innere oder die äussere 
Sicherheit der Schweiz notwendig sind.

4 Anstände innerhalb der Bundesverwal-
tung entscheidet das zuständige Depar-
tement oder der Bundesrat, Anstände 
zwischen Organen des Bundes und der 
Kantone die Beschwerdekammer des 
Bundesstrafgerichts.

Art. 13a   Sicherstellung, Beschlagnahme 
und Einziehung von Propagandamaterial 

1 Die Polizei- und die Zollbehörden 
stellen, ungeachtet der Menge, Beschaf-
fenheit und Art, Material sicher, das 
Propagandazwecken dienen kann und 
dessen Inhalt konkret und ernsthaft zur 
Gewalttätigkeit gegen Menschen oder 
Sachen aufruft.
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innere oder äussere Sicherheit notwendig 
sind, sofern diese:
a. ein bedeutendes Rechtsgut wie Leib, 
Leben, Freiheit oder Bestand und Funk-
tionieren des Staates zu verletzen droht; 
und
b. ausgeht von:
1. terroristischen Tätigkeiten: Bestrebun-
gen zur Beeinflussung oder Veränderung 
von Staat und Gesellschaft, die durch 
Begehung oder Androhung von schweren 
Straftaten sowie mit der Verbreitung von 
Furcht und Schrecken verwirklicht oder 
begünstigt werden sollen;
2. einem verbotenen politischen oder 
militärischen Nachrichtendienst im Sinne 
der Artikel 272, 274 und 301 des Strafge-
setzbuches5;
3. der Weiterverbreitung von nuklearen, 
chemischen und biologischen Waffen, 
einschliesslich ihrer Trägersysteme 
sowie aller zur Herstellung dieser Waffen 
notwendigen zivil und militärisch verwend-
baren Güter.

2 Auch die gesetzlichen Geheimhaltung-
spflichten unterliegenden Steuerbehörden 
sind im Sinne von Absatz 1 auskunftsp-
flichtig. Der NDB legt der zuständigen 
Steuerbehörde jedoch summarisch dar, 
worin die zu erkennende oder abzu-
wehrende konkrete Gefahr besteht und 
inwiefern Auskünfte über die steuerliche 
Situation der Person, deren Steuerge-
heimnis aufgehoben werden soll, der Ge-
fahrenerkennung oder Gefahrenabwehr 
dienen. Er bezeichnet in der schriftlichen 
Anfrage namentlich die betroffene natürli-
che oder juristische Person, die benötigte 
Auskunft und den für die Auskunft 
massgeblichen Zeitraum. Die angefragte 
Behörde ist verpflichtet, gegenüber Drit-

5  SR 311.0

2 Sie übermitteln das Material dem NDB. 
Über die Beschlagnahme und die Einzie-
hung entscheidet fedpol nach Anhörung 
des NDB. Das Bundesgesetz vom 20. 
Dezember 1968 über das Verwaltungs-
verfahren ist anwendbar.

3 Stossen die zuständigen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des NDB oder von 
fedpol auf entsprechendes Material, so 
können sie es auch direkt sicherstellen.

4 Liegt ein Verdacht auf eine strafbare 
Handlung vor, so übermittelt die sicher-
stellende Behörde das Material der 
zuständigen Strafbehörde.

5 Bei Verbreitung von Propagandamaterial 
nach Absatz 1 über das Internet kann 
fedpol nach Anhörung des NDB:
a. die Löschung der betroffenen Website 
verfügen, wenn das Propagandamaterial 
auf einem schweizerischen Rechner liegt;
b. eine Sperrempfehlung an die schwei-
zerischen Provider erlassen, wenn das 
Propagandamaterial nicht auf einem 
schweizerischen Rechner liegt.
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ten über das Ersuchen und die allfällige 
Auskunft Stillschweigen zu bewahren.

3 Der Bundesrat bestimmt in einer Veror-
dnung die Organisationen, die zu Aus-
künften verpflichtet sind. Darunter fallen 
namentlich Organisationen des öffentli-
chen und privaten Rechts, die nicht der 
Bundesverwaltung angehören, soweit sie 
Erlasse oder erstinstanzliche Verfügun-
gen im Sinne von Artikel 5 des Bundesge-
setzes vom 20. Dezember 19686 über 
das Verwaltungsverfahren erlassen oder 
soweit sie ihnen übertragene Vollzugsauf-
gaben des Bundes erfüllen; ausgenom-
men sind Kantone.

4 Werden dem NDB durch Auskünfte nach 
den Absätzen 1 und 2 strafbare Handlun-
gen bekannt und betreffen sie die Person, 
über die Auskunft eingeholt wurde, oder 
werden dem NDB durch die Auskünfte 
strafbare Handlungen von Drittpersonen 
bekannt, so dürfen die Erkenntnisse 
den Strafverfolgungsbehörden nur zur 
Abklärung schwerer Straftaten zur Ver-
fügung gestellt werden (Art. 141 Abs. 2 
der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 
20077).

5 Behörden und Amtsstellen, die nicht 
in Artikel 13 Absatz 1 genannt werden, 
sowie Organisationen, die öffentliche 
Aufgaben erfüllen, können dem NDB oder 
den Sicherheitsorganen der Kantone zu-
handen des NDB unaufgefordert Meldung 
erstatten, wenn sie eine konkrete Gefahr 
für die innere oder äussere Sicherheit 
nach Absatz 1 feststellen.

6  SR 172.021
7  SR 312.0; AS 2010 1881
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Art. 13b (neu)   Streitigkeiten über die 
Auskunftspflicht

1 Bei Streitigkeiten über die Auskunft-
spflicht nach den Artikeln 13 und 13a 
zwischen dem NDB und einer Einheit der 
zentralen Bundesverwaltung entscheidet 
die gemeinsame Aufsichtsbehörde. Deren 
Entscheid ist endgültig.

2 Bei Streitigkeiten über die Auskunft-
spflicht nach den Artikeln 13 und 13a 
zwischen dem NDB oder den Sicherheits-
organen der Kantone und einer Behörde, 
einer Verwaltungseinheit der dezentralen 
Bundesverwaltung, einer Verwaltungsein-
heit der Kantone oder einer Organisation, 
die öffentliche Aufgaben erfüllt, richtet 
sich das Verfahren nach Artikel 36a VGG.

Art. 13c (neu)   Auskunftspflicht gewerbli-
cher Transporteure

1 Der NDB oder die Sicherheitsorgane der 
Kantone zuhanden des NDB können im 
Einzelfall von natürlichen oder juristischen 
Personen, die gewerbsmässig Transporte 
durchführen oder Transportmittel zur Ver-
fügung stellen oder vermitteln, Auskünfte 
über eine bestimmte Leistung verlangen, 
die zum Erkennen oder Abwehren einer 
konkreten Gefahr für die innere oder die 
äussere Sicherheit nach Artikel 13a  Ab-
satz 1 notwendig sind.

2 Gegen Verfügungen des NDB, die das 
Erteilen von Auskünften nach Absatz 1 
zum Gegenstand haben, steht die Bes-
chwerde an das Bundesverwaltungsgeri-
cht offen. Der Beschwerdeentscheid kann 
an das Bundesgericht weitergezogen 
werden.
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3 Werden dem NDB durch Auskünfte nach 
Absatz 1 strafbare Handlungen bekannt 
und betreffen sie die Person, über die 
Auskunft eingeholt wurde, oder werden 
dem NDB durch die Auskünfte strafbare 
Handlungen von Drittpersonen bekannt, 
so dürfen die Erkenntnisse den Strafver-
folgungsbehörden nur zur Aufklärung 
schwerer Straftaten zur Verfügung gestellt 
werden (Art. 141 Abs. 2 der Strafprozess-
ordnung vom 5. Oktober 20078).

Art. 13d (neu)   Berufsgeheimnis

Gesetzlich geschützte Berufsgeheimnisse 
bleiben gewahrt.

Art. 13e (neu)   Sicherstellung, Beschlag-
nahme und Einziehung von Propagan-
damaterial

1 Die Polizei- und die Zollbehörden stel-
len, ungeachtet der Menge, Beschaffen-
heit und Art, Material sicher, das Propa-
gandazwecken dienen kann und dessen 
Inhalt konkret und ernsthaft zur Gewalt-
tätigkeit gegen Menschen oder Sachen 
aufruft.

2 Sie übermitteln das Material dem NDB. 
Über die Beschlagnahme und die Einzie-
hung entscheidet fedpol nach Anhörung 
des NDB. Das Bundesgesetz vom 
20. Dezember 19689 über das Verwal-
tungsverfahren ist anwendbar.

3 Stossen die zuständigen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des NDB oder von 
fedpol auf entsprechendes Material, so 
können sie es auch direkt sicherstellen.
8  SR 312.0; AS 2010 1881
9  SR 172.021
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4 Liegt ein Verdacht auf eine strafbare 
Handlung vor, so übermittelt die sich-
erstellende Behörde das Material der 
zuständigen Strafbehörde.

5 Bei Verbreitung von Propagandamate-
rial nach Absatz 1 über das Internet kann 
fedpol nach Anhörung des NDB:
a. die Löschung der betroffenen Website 
verfügen, wenn das Propagandamaterial 
auf einem schweizerischen Rechner liegt;
b. eine Sperrempfehlung an die sch-
weizerischen Provider erlassen, wenn 
das Propagandamaterial nicht auf einem 
schweizerischen Rechner liegt.

Art. 14a (neu)   Informantinnen und Infor-
manten

1 Informantinnen und Informanten sind 
Personen, die dem NDB regelmässig 
oder einzelfallweise Erkenntnisse mit-
teilen, die der Aufgabenerfüllung nach 
diesem Gesetz dienen.

2 Der NDB kann Informantinnen und 
Informanten für Umtriebe in Zusammen-
hang mit der Informationsbeschaffung 
entschädigen und für besonders wertvolle 
Hinweise Prämien ausrichten.

3 Soweit es für den Quellenschutz oder 
die weitere Informationsbeschaffung not-
wendig ist, gelten diese Entschädigungen 
oder Prämien weder als steuerbares Eink-
ommen noch als Einkommen im Sinne 
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 
194610 über die Alters- und Hinterlass-
enenversicherung.

10  SR 831.10
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Art. 14b (neu)   Schutz von Informantin-
nen und Informanten

1 Zum Schutz von Leib und Leben von 
Informantinnen und Informanten trifft 
oder finanziert der NDB Massnahmen 
zum Personenschutz oder für örtliche 
Veränderungen. Er kann auch Vorkeh-
rungen treffen, um den Aufenthalt oder 
die Niederlassung von Informantinnen 
oder Informanten in der Schweiz oder im 
Ausland zu ermöglichen.

2 Die Massnahmen können auch zu-
gunsten von den Informantinnen und 
Informanten nahestehenden Personen 
getroffen werden.

3 Die Vorsteherin oder der Vorsteher des 
VBS kann den NDB ermächtigen, Infor-
mantinnen und Informanten nach Been-
digung der Zusammenarbeit mit einer 
Tarnidentität auszustatten, wenn dies zum 
Schutz von Leib und Leben der Betrof-
fenen unerlässlich ist. Der NDB legt im 
Einvernehmen mit diesen die Bedingun-
gen für die Verwendung der Tarnidentität 
fest.

4 Die Massnahmen nach den Absätzen 
1–3 sind zeitlich begrenzt. Ausnahm-
sweise kann die Vorsteherin oder der 
Vorsteher des VBS von einer zeitlichen 
Begrenzung absehen oder eine zeitlich 
begrenzte Massnahme in eine unbegren-
zte umwandeln, wenn die Risiken für die 
Betroffenen besonders gross sind und 
damit gerechnet werden muss, dass sie 
fortbestehen. Bei zeitlich unbegrenzten 
Massnahmen prüft das Departement 
regelmässig, ob die Voraussetzungen 
noch erfüllt sind. Ist dies nicht länger der 
Fall, so hebt es die Massnahmen innert 
angemessener Frist auf.
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Art. 14c (neu)   Tarnidentitäten

1 Der Vorsteher oder die Vorsteherin 
des VBS kann den NDB auf Antrag hin 
ermächtigen, die folgenden Personen mit 
einer Tarnidentität auszustatten, um deren 
Sicherheit oder die Informationsbeschaf-
fung zu gewährleisten:
a. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des NDB;
b. die im Bundesauftrag tätigen Mitarbeit-
erinnen und Mitarbeiter der Sicherheitsor-
gane der Kantone;
c. Informantinnen und Informanten des 
NDB im Rahmen einer bestimmten Op-
eration.

2 Die Ermächtigung ist befristet auf:
a. höchstens fünf Jahre: für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des NDB oder der 
Sicherheitsorgane der Kantone; die Frist 
kann bei Bedarf jeweils um höchstens 
drei Jahre verlängert werden;
b. höchstens zwölf Monate: für Informan-
tinnen und Informanten des NDB; die Frist 
kann bei Bedarf jeweils um höchstens 
sechs Monate verlängert werden.

3 Die Benützung der Tarnidentität ist nur 
gestattet, wenn die damit vorzunehmende 
Informationsbeschaffung:
a. sich auf eine konkrete Gefährdung der 
inneren oder äusseren Sicherheit der 
Schweiz bezieht; und
b. einen der folgenden Bereiche betrifft:
1. terroristische Tätigkeiten;
2. einen verbotenen politischen, 
wirtschaftlichen oder militärischen Nach-
richtendienst im Sinne der Artikel 272–
274 und 301 des Strafgesetz buches11;

11  SR 311.0
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3. die Weiterverbreitung von nuklearen, 
chemischen und biologischen Waffen, 
einschliesslich ihrer Trägersysteme 
sowie aller zur Herstellung dieser Waffen 
notwendigen zivil und militärisch verwend-
baren Güter;
4. gewalttätigen Extremismus: Bestrebun-
gen von Organisationen, deren Vertreter-
innen und Vertreter die Demokratie, die 
Menschenrechte oder den Rechtsstaat 
ablehnen und die zum Erreichen ihrer 
Ziele Gewalttaten verüben, befürworten 
oder fördern; und
c. geeignet und erforderlich ist, weil:
1. die Informationsbeschaffung nach Ar-
tikel 14 erfolglos geblieben ist oder ohne 
den Einsatz der Tarnidentität aussichtslos 
wäre oder unverhältnismässig erschwert 
würde; oder
2. die Schwere und Art der Gefährdung 
der nach Absatz 1 mit der Informations-
beschaffung befassten Personen es 
rechtfertigen, weil ihnen die Verletzung 
eines bedeutsamen Rechtguts wie Leib, 
Leben oder körperliche Unversehrtheit 
droht; und
d. in keinem Missverhältnis zum beabsi-
chtigten Informationsgewinn steht.

4 Die Direktorin oder der Direktor des 
NDB prüft, ob die Voraussetzungen für 
den Einsatz einer Tarinidentität erfüllt 
sind. Sind die Voraussetzungen erfüllt, 
so stellt er der Departementsvorsteherin 
oder dem Departementsvorsteher Antrag 
nach Absatz 1. Die Departementsvorste-
herin oder der Departementsvorsteher 
kann den Antrag: 
a. gutheissen;
b. gutheissen und mit zusätzlichen Ein-
schränkungen oder Auflagen versehen; 
c. abweisen; oder
d. zur Ergänzung an den NDB zurück-
weisen.
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5 Das Verfahren für eine Verlängerung 
nach Absatz 2 richtet sich nach den Ab-
sätzen 3 und 4.

6 Zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung 
von Tarnidentitäten können Ausweiss-
chriften, Urkunden und weitere Unterla-
gen entsprechend dem Bedarf des NDB 
hergestellt oder verändert werden. Die 
zuständigen eidgenössischen, kantonalen 
und kommunalen Behörden sind zur 
Zusammenarbeit mit dem NDB verpflich-
tet.

7 Der NDB trifft die erforderlichen Mass-
nahmen zum Schutz vor Enttarnung.

Art. 15 Abs. 6Art. 15   Bearbeiten von Personendaten

1 Die Sicherheitsorgane bewerten die 
Informationen nach Richtigkeit und Erheb-
lichkeit. Sie vernichten unrichtige oder 
nicht notwendige Informationen; sind die 
Informationen von andern Sicherheitsor-
ganen gemeldet worden, so werden diese 
benachrichtigt.

2 Die Sicherheitsorgane dürfen beson-
ders schützenswerte Personendaten und 
Persönlichkeitsprofile nur im Rahmen der 
Verordnung bearbeiten; der Bundesrat 
berücksichtigt insbesondere die Art eines 
Verdachts sowie die Risiken, die eine 
Bearbeitung für die betroffene Person mit 
sich bringt.

3 Der NDB bearbeitet die Daten, welche 
jederzeit rasch greifbar sein müssen, mit 
einem elektronischen Informationssys-
tem. Dieses steht nur den mit Aufgaben 
nach diesem Gesetz betrauten Personen 
des NDB, den Polizei- und Strafverfol-
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6 Aufgehoben

gungsbehörden des Bundes sowie den 
Sicherheitsorganen der Kantone über ein 
Abrufverfahren zur Verfügung. Der Bun-
desrat legt die Voraussetzungen für den 
Anschluss der kantonalen Sicherheitsor-
gane im Einzelnen fest. Das VBS regelt 
die Zugriffsrechte.

4 Das Informationssystem wird getrennt 
von den übrigen Informationssystemen 
der Polizei und der Verwaltung betrieben.

5 Der Bundesrat bezeichnet die verschie-
denen Datenkategorien, setzt die maxi-
malen Aufbewahrungsdauern der Daten 
fest und sorgt insbesondere dafür, dass 
ungesicherte Daten periodisch daraufhin 
überprüft werden, ob sie für die Erfüllung 
der Aufgaben nach diesem Gesetz noch 
notwendig sind. Andernfalls werden sie im 
Informationssystem gelöscht. Eine interne 
Datenschutzkontrolle muss Gewähr für 
die Qualität und Relevanz der Daten 
bieten.

6 Die Bundeskriminalpolizei meldet dem 
Dienst für Analyse und Prävention im 
Einzelfall, unter gleichzeitiger Benach-
richtigung der zuständigen Strafbehörde, 
folgende Daten aus gerichtspolizeilichen 
Verfahren, die im Informationssystem 
bearbeitet werden können:
a. Daten über beschuldigte Personen, 
wenn Anhaltspunkte bestehen, dass sie 
Aufschluss über Gefährdungen der inne-
ren und der äusseren Sicherheit geben 
können;
b. Daten über nicht beschuldigte Per-
sonen, wenn gesicherte Anhaltspunkte 
bestehen, dass sie mit Mitgliedern einer 
terroristischen Organisation, einer Gewalt 
anwendenden extremistischen Organisati-
on, einer nachrichtendienstlichen Organi-
sation oder einer kriminellen Organisation 



e-parl 31.05.2011 11:23 -  19 -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat

Art. 17 Abs. 1, 1bis (neu), 1ter (neu), Abs. 3 
Bst. e (neu) und 5

1 Der Bundesrat regelt durch Verordnung, 
an welche Empfänger in der Schweiz, die 
öffentliche Aufgaben erfüllen, der NDB 
im Einzelfall Personendaten weitergeben 
kann, soweit es zur Wahrung der inneren 
oder äusseren Sicherheit oder zur Kon-
trolle seiner Aufgabenerfüllung notwendig 
ist.

1bis Die Erkenntnisse werden anderen 
Behörden ohne Verzug zur Verfügung 
gestellt, wenn sie zur Strafverfolgung 
oder zur Bekämpfung des organisierten 
Verbrechens dienen können, ein hin-
reichender Tatverdacht vorliegt und zur 
Verfolgung der Straftat eine Überwachung 
des Post- und Fernmeldeverkehrs hätte 
angeordnet werden können (Art. 269 der 
Strafprozessordnung vom 5. Oktober 
200712).

1ter In allen übrigen Fällen kann eine 
Weitergabe aufgeschoben werden, wenn 
und soweit überwiegende öffentliche 
Interessen zur Wahrung der inneren oder 
äusseren Sicherheit der Schweiz oder 

12  SR 312.0; AS 2010 1881

im Sinne von Artikel 260ter des Strafge-
setzbuchs in Kontakt stehen, unabhängig 
davon, ob ihnen diese Zugehörigkeit 
bekannt ist;
c. Daten, die für betroffene Personen in 
erkennbarer Weise erhoben worden sind.

Art. 17   Weitergabe von Personendaten

1 Der Bundesrat regelt durch Verordnung, 
an welche Empfänger in der Schweiz, die 
öffentliche Aufgaben erfüllen, der NDB 
im Einzelfall Personendaten weitergeben 
kann, soweit es zur Wahrung der inne-
ren oder der äusseren Sicherheit oder 
zur Kontrolle seiner Aufgabenerfüllung 
notwendig ist. Wenn die gewonnenen 
Erkenntnisse andern Behörden zur 
Strafverfolgung oder zur Bekämpfung 
des organisierten Verbrechens dienen 
können, werden sie diesen ohne Verzug 
zur Verfügung gestellt.

Art. 17
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zum Schutze privater Interessen dem In-
teresse an der Strafverfolgung vorgehen.

3 Der NDB kann im Einzelfall Personen-
daten an Sicherheitsorgane von Staaten 
weitergeben, mit denen die Schweiz 
diplomatische Beziehungen pflegt, wenn 
ein Gesetz oder eine genehmigte zwisch-
enstaatliche Vereinbarung es vorsieht 
oder wenn:
e. der ersuchende Staat schriftlich zusi-
chert, über das Einverständnis des oder 
der Betroffenen zu verfügen, und dem 
ersuchenden Staat dadurch die Beur-
teilung ermöglicht wird, ob der oder die 
Betroffene an klassifizierten Projekten 
des Auslandes im Bereich der inneren 
oder äusseren Sicherheit mitwirken oder 
Zugang zu klassifizierten Informationen, 
Materialien oder Anlagen des Auslandes 
erhalten kann.

2 Eine Bekanntgabe von Personendaten 
an Privatpersonen ist nur zulässig, wenn:
a. die Bekanntgabe zweifelsfrei im Inte-
resse der betroffenen Person liegt und 
diese der Bekanntgabe zugestimmt hat 
oder aus den Umständen unzweideutig 
auf ein solches Einverständnis geschlos-
sen werden kann;
b. die Bekanntgabe notwendig ist, um 
eine schwere unmittelbare Gefahr abzu-
wenden;
c. die Bekanntgabe notwendig ist, um ein 
Auskunftsgesuch zu begründen.

3 Der NDB kann im Einzelfall Personen-
daten an Sicherheitsorgane von Staaten 
weitergeben, mit denen die Schweiz 
diplomatische Beziehungen pflegt, wenn 
ein Gesetz oder eine genehmigte zwi-
schenstaatliche Vereinbarung es vorsieht 
oder wenn:
a. die Information benötigt wird, um ein 
auch in der Schweiz strafbares Verbre-
chen oder Vergehen zu verhindern oder 
aufzuklären;
b. damit ein schweizerisches Ersuchen 
um Information begründet werden muss;
c. es im Interesse der betroffenen Person 
liegt und diese zugestimmt hat oder deren 
Zustimmung nach den Umständen ange-
nommen werden kann;
d. es zur Wahrung erheblicher Sicher-
heitsinteressen der Schweiz oder des 
Empfängerstaates unerlässlich ist.

4 Die Weitergabe ins Ausland muss 
unterbleiben, wenn die betroffene Person 
durch die Datenübermittlung der Gefahr 
einer Doppelbestrafung oder ernsthafter 
Nachteile für Leib, Leben oder Freiheit 
im Sinne der Europäischen Menschen-
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5 Werden die Personendaten in einem 
Verfahren benötigt, so gelten die massge-
benden Bestimmungen über die Recht-
shilfe. Vorbehalten bleibt der nachrichten-
dienstliche Quellenschutz, der in jedem 
Fall zu wahren ist.

Art. 18   Auskunftsrecht

1 Das Auskunftsrecht richtet sich nach Art. 
8 und 9 des Bundesgesetzes vom 19. 
Juni 199213 über den Datenschutz (DSG).

13  SR 235.1

rechtskonvention vom 4. November 1950 
ausgesetzt werden könnte.

5 Werden die Personendaten in einem 
Verfahren benötigt, so gelten die massge-
benden Bestimmungen über die Rechts-
hilfe.

6 Die Sicherheitsorgane der Kantone 
dürfen Daten, die sie vom Bund erhalten 
haben, nur an andere kantonale Stellen 
und nur nach den vom Bundesrat erlasse-
nen Grundsätzen weitergeben.

7 …

Art. 18   Auskunftsrecht

1 Jede Person kann beim Eidgenössi-
schen Datenschutz- und Öffentlichkeits-
beauftragten verlangen, dass er prüfe, ob 
im Informationssystem des Bundesamtes 
rechtmässig Daten über sie bearbeitet 
werden. Der Datenschutz- und Öffentlich-
keitsbeauftragte teilt der gesuchstellen-
den Person in einer stets gleichlautenden 
Antwort mit, dass in Bezug auf sie entwe-
der keine Daten unrechtmässig bearbeitet 
würden oder dass er bei Vorhandensein 
allfälliger Fehler in der Datenbearbeitung 
eine Empfehlung zu deren Behebung an 
den NDB gerichtet habe.

5 Werden die Personendaten in einem 
Verfahren benötigt, so gelten die mass-
gebenden Bestimmungen über die 
Rechtshilfe. Der nachrichtendienstliche 
Quellenschutz ist zu wahren. Die Identität 
einer Inlandquelle kann schweizerischen 
Strafverfolgungsbehörden bekannt gege-
ben werden, wenn die Person selbst einer 
von Amtes wegen zu verfolgenden Straf-
tat verdächtigt wird oder die Bekanntgabe 
unerlässlich ist, um eine schwere Straftat
aufzuklären. Im Streitfall entscheidet das 
Bundesstrafgericht.
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2 Im Anschluss an ein Auskunftsgesuch 
überprüft der NDB unabhängig von den 
festgelegten Laufzeiten, ob die vorhan-
denen Daten noch benötigt werden. Er 
löscht alle nicht mehr benötigten Daten im 
Informationssystem.

3 Die Kantone überweisen Auskunftsge-
suche, die sich auf Akten des Bundes 
beziehen, an den NDB.

2 Ein Rechtsmittel gegen diese Mitteilung 
ist ausgeschlossen. Die betroffene Per-
son kann verlangen, dass der Präsident 
oder die Präsidentin der auf dem Gebiet 
des Datenschutzes zuständigen Abtei-
lung des Bundesverwaltungsgerichts die 
Mitteilung des Eidgenössischen Daten-
schutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten 
oder den Vollzug der von ihm abgegebe-
nen Empfehlung überprüft. Der Präsident 
oder die Präsidentin teilt der Person in 
einer stets gleich lautenden Antwort mit, 
dass die Prüfung im begehrten Sinn 
durchgeführt wurde.

3 Der Eidgenössische Datenschutz- und 
Öffentlichkeitsbeauftragte kann aus-
nahmsweise nach den Bestimmungen 
des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 
über den Datenschutz (DSG) der ge-
suchstellenden Person in angemessener 
Weise Auskunft erteilen, wenn damit 
keine Gefährdung der inneren oder der 
äusseren Sicherheit verbunden ist und 
wenn der gesuchstellenden Person sonst 
ein erheblicher, nicht wieder gut zu ma-
chender Schaden erwächst.

4 Die Kantone überweisen Gesuche, die 
sich auf Akten des Bundes beziehen, an 
den Eidgenössischen Datenschutz- und 
Öffentlichkeitsbeauftragten.

5 Im Anschluss an das Auskunftsgesuch 
überprüft der NDB unabhängig von den 
festgelegten Laufzeiten, ob die vorhan-
denen Daten noch benötigt werden. Alle 
nicht mehr benötigten Daten werden im 
Informationssystem gelöscht.

6 Registrierten Personen, die ein Aus-
kunftsgesuch gestellt haben, wird beim 
Dahinfallen der Geheimhaltungsinteres-
sen zur Wahrung der inneren Sicherheit, 
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Art. 19 Abs. 3

spätestens bei Ablauf der Aufbewah-
rungsdauer, nach Massgabe des DSG 
Auskunft erteilt, sofern dies nicht mit 
unverhältnismässigem Aufwand verbun-
den ist.

Art. 19   Personenkreis

1 Der Bundesrat kann Sicherheitsprüfun-
gen vorsehen für Bedienstete des Bun-
des, Angehörige der Armee und Dritte, 
die an klassifizierten Projekten im Bereich 
der inneren oder der äusseren Sicherheit 
mitwirken, wenn sie bei ihrer Tätigkeit:
a. regelmässigen und weit reichenden 
Einblick in die Regierungstätigkeit oder 
in wichtige sicherheitspolitische Geschäf-
te haben und darauf Einfluss nehmen 
können;
b. regelmässig Zugang zu Geheimnissen 
der inneren oder der äusseren Sicher-
heit oder zu Informationen haben, deren 
Aufdeckung die Erfüllung wesentlicher 
Aufgaben des Bundes gefährden könnte;
c. als Angehörige der Armee Zugang zu 
klassifizierten Informationen, Materialien 
oder Anlagen haben;
d. als Vertragspartner oder deren Mit-
arbeiter an klassifizierten Projekten des 
Bundes mitwirken oder aufgrund von 
Geheimschutzvereinbarungen überprüft 
werden müssen;
e. regelmässig Zugang zu besonders 
schützenswerten Personendaten haben, 
deren Offenbarung die Persönlichkeits-
rechte der Betroffenen schwerwiegend 
beeinträchtigen könnte.

2 Die Kantone können für ihre Bediens-
teten, die unmittelbar bei Aufgaben des 
Bundes nach diesem Gesetz mitwirken, 
ebenfalls eine Sicherheitsprüfung durch-
führen. Sie können die Mitwirkung des 
NDB beanspruchen.



e-parl 31.05.2011 11:23 -  24 -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat

3 Die Sicherheitsprüfung wird durchge-
führt, bevor das Amt oder die Funktion 
übertragen oder der Auftrag erteilt wird; 
im Falle von Ernennungen durch den 
Bundesrat, bevor die Person für die Ern-
ennung oder die Übertragung der Funk-
tion vorgeschlagen wird. Die zu prüfende 
Person muss der Durchführung der 
Prüfung zustimmen; vorbehalten bleibt 
Artikel 113 Absatz 1 Buchstabe d des Mil-
itärgesetzes vom 3. Februar 199514. Der 
Bundesrat kann die periodische Wieder-
holung vorsehen.

Art. 20 Abs. 2 Bst. c und d

14  SR 510.10

3 Die Sicherheitsprüfung wird durchge-
führt, bevor das Amt oder die Funkti-
on übertragen oder der Auftrag erteilt 
wird. Die zu prüfende Person muss der 
Durchführung der Prüfung zustimmen; 
vorbehalten bleibt Artikel 113 Absatz 1 
Buchstabe d des Militärgesetzes vom 3. 
Februar 1995. In besonderen Fällen kann 
der Bundesrat die periodische Wiederho-
lung vorsehen.

4 Der Bundesrat erlässt eine Liste der 
Ämter in der Bundesverwaltung und 
der Funktionen der Armee, für die eine 
Sicherheitsprüfung durchgeführt werden 
muss. Die Departementsvorsteher und 
der Bundeskanzler können in Ausnah-
mefällen Personen prüfen lassen, deren 
Amt oder Funktion noch nicht in der Liste 
aufgenommen ist, jedoch die Vorausset-
zungen nach Absatz 1 erfüllt.

Art. 20   Prüfungsinhalt

1 Bei der Sicherheitsprüfung werden 
sicherheitsrelevante Daten über die 
Lebensführung der betroffenen Person 
erhoben, insbesondere über ihre engen 
persönlichen Beziehungen und familiären 
Verhältnisse, ihre finanzielle Lage, ihre 
Beziehungen zum Ausland und Aktivitä-
ten, welche die innere oder die äussere 
Sicherheit in rechtswidriger Weise gefähr-
den können. Über die Ausübung verfas-
sungsmässiger Rechte werden keine 
Daten erhoben.
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2 Die Daten können erhoben werden:

c. im Auftrag der Prüfbehörden (Art. 21 
Abs. 1) durch Erhebung der zuständigen 
kantonalen Polizei über die zu prüfende 
Person;
d. durch Einholen von Auskünften bei den 
zuständigen Strafverfolgungsorganen 
über laufende, abgeschlossene oder 
eingestellte Strafverfahren sowie die sich 
darauf beziehenden Gerichts- und Unter-
suchungsakten.

Art. 21 Abs. 1, 2 und 4

1 Der Bundesrat bezeichnet die Prüfbe-
hörden, welche die Sicherheitsprüfungen 
in Zusammenarbeit mit dem NDB durch-
führen. Die Prüfbehörden sind weisung-
sungebunden.

2 Die Prüfbehörde teilt der geprüften Per-
son das Ergebnis der Abklärungen und 
ihre Beurteilung des Sicherheitsrisikos 
mit. Die geprüfte Person kann innert 
zehn Tagen Einsicht in die Prüfungsun-
terlagen nehmen und die Berichtigung 
falscher Daten verlangen sowie bei Akten 
des Bundes die Entfernung überholter 
Daten verlangen oder einen Bestrei-
tungsvermerk anbringen lassen. Für die 
Einschränkung der Auskunft gilt Artikel 9 
DSG15.

15  SR 235.1

2 Die Daten können erhoben werden:
a. über den NDB aus den Registern der 
Sicherheits- und der Strafverfolgungsor-
gane von Bund und Kantonen sowie aus 
dem Strafregister;
b. aus den Registern der Betreibungs- 
und Konkursbehörden der Kantone und 
der Einwohnerkontrollen;
c. im Auftrag der Fachstelle (Art. 21 
Abs. 1) durch Erhebung der zuständigen 
kantonalen Polizei über die zu prüfende 
Person;
d. durch Einholen von Auskünften bei den 
zuständigen Strafverfolgungsorganen 
über laufende Strafverfahren;

e. durch Befragung von Drittpersonen, 
wenn die betroffene Person zugestimmt 
hat;
f. durch persönliche Befragung der betrof-
fenen Person.

Art. 21   Durchführung der Prüfung

1 Der Bundesrat bezeichnet eine Fach-
stelle, welche die Sicherheitsprüfungen 
in Zusammenarbeit mit dem NDB durch-
führt.

2 Die Fachstelle teilt der geprüften Person 
das Ergebnis der Abklärungen und ihre 
Beurteilung des Sicherheitsrisikos mit. 
Diese kann innert zehn Tagen Einsicht in 
die Prüfungsunterlagen nehmen und die 
Berichtigung falscher Daten verlangen so-
wie bei Akten des Bundes die Entfernung 
überholter Daten verlangen oder einen 
Bestreitungsvermerk anbringen lassen. 
Für die Einschränkung der Auskunft gilt 
Artikel 9 DSG.
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4 Die Prüfbehörde unterbreitet ihre Beur-
teilung des Sicherheitsrisikos schriftlich 
der entscheidenden Instanz, die für die 
Wahl oder die Übertragung der Funktion 
zuständig ist. Die entscheidende Instanz 
ist an die Beurteilung der Prüfbehörde 
nicht gebunden. Der Bundesrat regelt die 
Zuständigkeiten bei den Sicherheitsprü-
fungen nach Artikel 19 Absatz 1 Buchs-
tabe d.

Art. 27 Abs. 1bis (neu), 1ter (neu)

1bis Das VBS orientiert den Bundesrat und 
die Geschäftsprüfungsdelegation jährlich 
oder nach Bedarf:
a. über die Anzahl der für die Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter des NDB oder für 
die Sicherheitsorgane der Kantone zu-
handen des NDB neu ausgestellten und 
bereits verwendeten Tarnidentitäten;
b. über die Anzahl und den Verwend-
ungszweck von Tarnidentitäten, die die 

3 Wird die Sicherheitserklärung nicht 
erteilt oder mit Vorbehalten versehen, so 
kann die betroffene Person Beschwerde 
beim Bundesverwaltungsgericht führen.

4 Die Fachstelle unterbreitet ihre Beur-
teilung des Sicherheitsrisikos schriftlich 
der Behörde, die für die Wahl oder die 
Übertragung der Funktion zuständig ist. 
Die Behörde ist an die Beurteilung der 
Fachstelle nicht gebunden. Der Bundesrat 
regelt die Zuständigkeiten bei den Sicher-
heitsprüfungen nach Artikel 19 Absatz 1 
Buchstabe d.

5 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten 
der Sicherheitsprüfung, insbesondere die 
Einsichtsrechte der Betroffenen und der 
ernennenden Behörde, sowie Aufbewah-
rung, weitere Verwendung und Löschung 
der Daten.

Art. 27   Berichterstattung

1 Der Bundesrat orientiert die eidgenössi-
schen Räte, die Kantone und die Öffent-
lichkeit jährlich oder nach Bedarf über 
seine Beurteilung der Bedrohungslage 
und über die Tätigkeiten der Sicherheits-
organe des Bundes.
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Informantinnen und Informanten des NDB 
verwendet haben.

1ter Das EJPD orientiert den Bundesrat 
und die Geschäftsprüfungsdelegation 
jährlich oder nach Bedarf über Verbote 
von Tätigkeiten und die Ergebnisse der 
regelmässigen Prüfung nach Artikel 9.

II

Die Änderung bisherigen Rechts wird im 
Anhang geregelt.

III

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakulta-
tiven Referendum.

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkraft-
treten.

2 Das VBS orientiert die Kantonsregie-
rungen über die Entwicklung der Bedro-
hungslage.

3 Der NDB orientiert die Polizeidirektoren 
und Sicherheitsorgane laufend über die 
getroffenen und geplanten Massnahmen 
nach diesem Gesetz.
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   Anhang
   (Ziff. II)

Änderung bisherigen Rechts

1. Bundesgesetz vom 3. Oktober 200816 
über die Zuständigkeiten im Bereich 
des zivilen Nachrichtendienstes

16  SR 121

   Anhang
   (Ziff. II)

Änderung bisherigen Rechts

1. ...

Art. 3bis   Funkaufklärung

1 Der Bund kann einen Dienst für die 
Erfassung elektromagnetischer Ausstrah-
lungen von Telekommunikationssystemen 
im Ausland betreiben (Funkaufklärung).

2 Die Funkaufklärung dient der Beschaf-
fung sicherheitspolitisch bedeutsamer 
Informationen über Vorgänge im Ausland, 
insbesondere über die Bereiche Terro-
rismus, Weiterverbreitung von Massen-
vernichtungswaffen sowie ausländische 
Konflikte mit Auswirkungen auf die 
Schweiz. Der Bundesrat umschreibt die 
Aufklärungsbereiche durch Verordnung 
näher.

3 Der Bundesrat regelt die Organisation 
und das Verfahren der Funkaufklärung im 
Einzelnen und legt fest, für wie lange die 
erfassten Kommunikationen und Verbin-
dungsdaten beim durchführenden Dienst 
(Absatz 1) gespeichert bleiben dürfen.

4 Er stellt dabei insbesondere sicher, dass 
der durchführende Dienst aus den erfass-
ten Kommunikationen:
a. nur die Informationen weiterleitet, die 
sicherheitspolitisch bedeutsame Vorgän-
ge im Ausland (Absatz 2) betreffen;
b. Informationen über Personen im 
Inland nur weiterleitet, wenn sie für das 
Verständnis eines Vorgangs im Ausland 
notwendig sind und zuvor anonymisiert 
wurden.
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5 Der durchführende Dienst leitet aus den 
erfassten Kommunikationen Informati-
onen über Vorgänge im Inland weiter, 
wenn sie auf eine konkrete Gefährdung 
der inneren Sicherheit hinweisen. Für die 
weitergeleiteten Informationen gelten die 
Vorschriften des BWIS.

6 Er löscht erfasste Kommunikationen, die 
keine Informationen über sicherheitspoli-
tisch bedeutsame Vorgänge im Ausland 
(Absatz 2) und keine Hinweise auf eine 
konkrete Gefährdung der inneren Sicher-
heit (Absatz 5) enthalten, so rasch als 
möglich.

Art. 3ter   Unabhängige Kontrollinstanz

1 Der Bundesrat wählt eine aus fachkundi-
gen Mitgliedern zusammengesetzte unab-
hängige Kontrollinstanz, die die Funkauf-
klärung (Artikel 3bis) auf Rechtmässigkeit 
überprüft. Die Kontrollinstanz versieht 
ihre Aufgaben weisungsungebunden. Die 
Amtsdauer beträgt vier Jahre.

2 Die Kontrollinstanz prüft die Auftragser-
teilung an den durchführenden Dienst und 
die Bearbeitung der erfassten Informatio-
nen vor und nach ihrer Weiterleitung.

3 Sie kann aufgrund der Überprüfung 
schriftliche Empfehlungen abgeben und 
beim zuständigen Departement beantra-
gen, dass Aufträge an den durchführen-
den Dienst eingestellt und weitergeleitete 
Informationen gelöscht werden.

4 Der Bundesrat regelt die Zusammenset-
zung und die Organisation der Kontrollin-
stanz, die Entschädigung ihrer Mitglieder 
sowie die Organisation ihres Sekretariats.
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Art. 7   Quellenschutz

Der Bundesrat regelt den Quellenschutz 
entsprechend den Schutzbedürfnissen 
der verschiedenen Quellen. Personen, die 
aufgrund ihrer Informationstätigkeit über 
das Ausland gefährdet sind, sind in jedem 
Fall zu schützen.

Art. 317bis   Nicht strafbare Handlungen

1 Wer mit richterlicher Genehmigung im 
Rahmen einer verdeckten Ermittlung zum 
Aufbau oder zur Aufrechterhaltung seiner 
Legende Urkunden herstellt, verändert 
oder gebraucht, ist nicht nach den Artikeln 
251, 252, 255 und 317 strafbar.

2 Wer mit richterlicher Genehmigung 
für eine verdeckte Ermittlung Urkunden 

Art. 7 Abs. 2 (neu)

2 Entschädigungen und Prämien von In-
formantinnen und Informanten im Zusam-
menhang mit der Informationsbeschaf-
fung nach Artikel 1 Buchstabe a richten 
sich nach Artikel 14a Absätze 2 und 3 
BWIS17.

2. Strafgesetzbuch18

Art. 317bis   Nicht strafbare Handlungen

1 Wer mit richterlicher Genehmigung im 
Rahmen einer verdeckten Ermittlung 
zum Aufbau oder zur Aufrechterhaltung 
seiner Legende oder mit Ermächtigung 
der Vorsteherin oder des Vorstehers 
des Eidgenössischen Departements 
für Verteidigung, Bevölkerungsschutz 
und Sport (VBS) nach Artikel 14c des 
Bundesgesetzes vom 21. März 199719 
über Massnahmen zur Wahrung der in-
neren Sicherheit (BWIS) zur Schaffung 
oder Aufrechterhaltung seiner Tarniden-
tität Urkunden herstellt, verändert oder 
gebraucht, ist nicht nach den Artikeln 251, 
252, 255 und 317 strafbar.

2 Wer mit Bewilligung für eine verdeckte 
Ermittlung oder mit Zustimmung der 

17  SR 120
18  SR 311.0
19  SR 120
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herstellt oder verändert, ist nicht nach den 
Artikeln 251, 252, 255 und 317 strafbar.

Art. 99   Nachrichtendienst

1 Der Nachrichtendienst der Armee (Nach-
richtendienst) hat zur Aufgabe, für die 
Armee bedeutsame Informationen über 
das Ausland zu beschaffen und auszu-
werten, insbesondere im Hinblick auf die 
Verteidigung des Landes, den Friedens-
förderungsdienst und den Assistenzdienst 
im Ausland.

2 Er ist befugt, Personendaten, mit Ein-
schluss von besonders schützenswerten 
Personendaten und von Persönlich-

Vorsteherin oder des Vorstehers des 
VBS nach Artikel 14c BWIS Urkunden für 
Tarnidentitäten herstellt oder verändert, 
ist nicht nach den Artikeln 251, 252, 255 
und 317 strafbar.

2bis.   Bundesgesetz vom 3. Februar 
19951 über die Armee und die Militär-
verwaltung

Art. 99 Abs. 1bis und 1ter (neu)

1bis Zur Erfüllung seiner Aufgabe kann er 
sich des Mittels der Funkaufklärung im 
Sinne von Artikel 3bis ZNDG bedienen. 
Der Bundesrat umschreibt die Aufklä-
rungsbereiche durch Verordnung näher. 
Die unabhängige Kontrollinstanz nach 
Artikel 3ter ZNDG überprüft die
Funkaufklärung auf Rechtmässigkeit.

1ter Er kann elektromagnetische Ausstrah-
lungen von Telekommunikationssystemen 
erfassen und auswerten:
a. um militärisch benutzte Frequenzen in 
der Schweiz zu überwachen und die Nut-
zung durch die Armee sicher zu stellen;
b. um in der Schweiz und im Ausland 
Informationen zur Luftverkehrssituation zu 
beschaffen.

1  SR 510.10
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keitsprofilen, zu bearbeiten, gegebe-
nenfalls ohne Wissen der betroffenen 
Personen, soweit und solange es seine 
Aufgaben erfordern. Er kann im Einzelfall 
Personendaten in Abweichung von den 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
ins Ausland weitergeben.

2bis Er kann Informationen über Personen 
in der Schweiz, die bei Gelegenheit seiner 
Tätigkeit nach Absatz 1 anfallen und die 
für die Strafverfolgung von Bedeutung 
sein können, den Strafverfolgungsbehör-
den des Bundes weiterleiten. Der Bun-
desrat regelt die Einzelheiten.

3 Der Bundesrat regelt:
a. die Aufgaben des Nachrichtendienstes 
im Einzelnen, dessen Organisation sowie 
den Datenschutz;
b. die Tätigkeit des Nachrichtendienstes 
im Friedensförderungs—, Assistenz- und 
Aktivdienst;
c. die Zusammenarbeit des Nachrichten-
dienstes mit interessierten Stellen von 
Bund und Kantonen sowie mit auslän-
dischen Dienststellen; er genehmigt 
zwischenstaatliche Verwaltungsverein-
barungen des Nachrichtendienstes und 
sorgt dafür, dass solche Vereinbarungen 
erst nach erfolgter Genehmigung vollzo-
gen werden dürfen;
d. die Ausnahmen von den Vorschriften 
über die Registrierung von Datensamm-
lungen, wenn diese die Informationsbe-
schaffung gefährden würde.

4 Der Bundesrat regelt den Quellenschutz 
entsprechend den Schutzbedürfnissen 
der verschiedenen Quellen. Personen, die 
aufgrund ihrer Informationstätigkeit über 
das Ausland gefährdet sind, sind in jedem 
Fall zu schützen.
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5 Der Bundesrat regelt die Unterstellung 
des Nachrichtendienstes. Er sorgt dafür, 
dass die Tätigkeit des Nachrichtendiens-
tes auf Rechtmässigkeit, Zweckmässig-
keit und Wirksamkeit überprüft wird. Das 
zuständige Departement erlässt jährlich 
einen Kontrollplan, der mit den parlamen-
tarischen Kontrollen abgestimmt wird.

Art. 16   Datenbekanntgabe

1 Der Führungsstab der Armee macht die 
Daten des PISA folgenden Stellen durch 
Abrufverfahren zugänglich:
a. den Militärbehörden;
b. den militärischen Kommandos;
c. den für die Erhebung der Ersatzabgabe 
zuständigen Stellen des Bundes und der 
Kantone;
d. der Militärjustiz;
e. der Vollzugsstelle für den Zivildienst;
f. den Zivilschutzbehörden der Kantone 
und des Bundes.

2 Er gibt die Daten des PISA folgenden 
Stellen und Personen bekannt:
a. den Strafuntersuchungs- und Strafver-
folgungsbehörden: 
1. soweit dies für die Untersuchung not-
wendig ist und die Schwere oder Eigenart 
der Straftat die Auskunft rechtfertigt, oder
2. sofern während des Militärdienstes 
eine Straftat begangen wurde, die der 
zivilen Gerichtsbarkeit unterliegt;
b. der Militärversicherung, soweit dies für 
die Behandlung von Versicherungsfällen 

2ter.   Bundesgesetz vom 3. Oktober 
20082 über die militärischen Informa-
tionssysteme

Art. 16 Abs. 1 Bst g (neu)

1 Der Führungsstab der Armee macht die 
Daten des PISA folgenden Stellen durch 
Abrufverfahren zugänglich:

g. den für die Durchführung von Perso-
nensicherheitsprüfungen zuständigen 
Prüfbehörden.

2  SR 510.91
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notwendig ist;
c. der Eidgenössischen Zollverwaltung, 
soweit dies für den unterstützenden Ein-
satz von Angehörigen der Armee notwen-
dig ist;
d. Dritten, soweit dies zur Erfüllung ihrer 
gesetzlichen oder vertraglichen Aufgaben 
notwendig ist.

3 Er gibt folgende Daten des PISA folgen-
den Stellen und Personen bekannt:
a. militärischen Vereinigungen und 
Schiessvereinen: Adressdaten, Grad und 
Einteilung von Militärdienstpflichtigen zum 
Zweck der Mitglieder- und Abonnenten-
werbung sowie für die ausserdienstlichen 
Tätigkeiten;
b. den Medien: Name, Grad und Eintei-
lung anlässlich von Beförderungen und 
Ernennungen;
c. der für das eidgenössische Strafregis-
ter zuständigen Stelle des Bundes: die für 
die Erfüllung der Meldepflicht nach Artikel 
367 Absatz 2bis des Strafgesetzbuches 
notwendigen Personalien;
d. der für die Kennzeichnung der Uni-
formen und von persönlichem Material 
zuständigen Stelle: Name und Vorname 
sowie für das persönliche Material zusätz-
lich die AHV-Versichertennummer.

4 Die Angehörigen der Armee können 
jederzeit schriftlich beim Führungsstab 
der Armee die Datenbekanntgabe nach 
Absatz 3 Buchstaben a und b sperren 
lassen.

Art. 144   Verantwortliches Organ

Die für die Durchführung der Personen-
sicherheitsprüfung zuständige Stelle des 
VBS (Fachstelle) betreibt ein Informati-
onssystem Personensicherheitsprüfung 
(SIBAD).

Art. 144

Die Fachstelle für Personensicherheits-
prüfungen im VBS (Fachstelle PSP VBS) 
betreibt ein Informationssystem Perso-
nensicherheitsprüfung (SIBAD).



e-parl 31.05.2011 11:23 -  35 -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat

Art. 147   Datenbeschaffung

1 Die Fachstelle PSP beschafft die Daten 
für das SIBAD bei:

a. der betreffenden Person oder ihrer 
gesetzlichen Vertretung;
b. den militärischen Kommandos;
c. den zuständigen Verwaltungseinheiten 
des Bundes, der Kantone und Gemein-
den;
d. den zivilen und militärischen Strafbe-
hörden sowie den Verwaltungsrechtspfle-
gebehörden;
e. den ausländischen Sicherheitsbehör-
den;
f. den militärischen und, mit Einwilligung 
der betreffenden Person, zivilen Vorge-
setzten;
g. den von der betreffenden Person ge-
nannten Referenzpersonen.

2 Sie hat durch Abrufverfahren Zugang zu 
folgenden Registern und Datenbanken 
im Umfang der entsprechenden Rechts-
grundlagen:
a. nationaler Polizeiindex;
b. Strafregister;
c. Staatsschutz-Informations-System, un-
ter Vorbehalt von Artikel 20 Absatz 2 des 
Bundesgesetzes vom 21. März 1997 über 
Massnahmen zur Wahrung der inneren 
Sicherheit.

3 Sie kann Daten von den Sicherheits-
organen des Bundes oder den entspre-
chenden kantonalen Behörden anfordern. 
Diese können die Fachstelle ermächtigen, 
über ein Abrufverfahren direkt auf ihre 
Register und Datenbanken zuzugreifen.

Art. 147 Abs. 1 und 2, Einleitungssätze, 
und Abs. 3

1 Die für die Durchführung von Perso-
nensicherheitsprüfungen zuständigen 
Prüfbehörden beschaffen die Daten für 
das SIBAD bei:
…

2 Sie haben durch Abrufverfahren Zugang 
…

3 Sie können Daten von den Sicherheits-
organen des Bundes oder den entspre-
chenden kantonalen Behörden anfordern. 
Diese können die Prüfbehörden ermäch-
tigen, über ein Abrufverfahren direkt auf 
ihre Register und Datenbanken zuzugrei-
fen.
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Art. 148   Datenbekanntgabe

1 Die Fachstelle PSP macht die Daten des 
SIBAD folgenden Stellen durch Abrufver-
fahren zugänglich:
a. der Fachstelle für Personensicherheits-
prüfungen des Bundes;

b. der für die Industriesicherheit des VBS 
zuständigen Stelle;
c. den mit der Einleitung der Personensi-
cherheitsprüfungen beauftragten Stellen: 
1. des Bundes und der Kantone, 
2. der Betreiber von Kernkraftwerken,
3. Dritter; 
d. den mit Sicherheitsaufgaben beauftrag-
ten Stellen des Bundes.

2 Sie gibt das Resultat der Personensi-
cherheitsprüfung folgenden Stellen und 
Personen bekannt:
a. der betreffenden Person;
b. der Stelle, welche die Personensicher-
heitsprüfung veranlasst hat;
c. dem Arbeitgeber der betreffenden 
Person;
d. in Beschwerdefällen: zur Beschwerde 
berechtigten Dritten.

3 Sie kann Bundesstellen folgende Daten 
der Personensicherheitsprüfung zur Wei-
terverwendung in Sicherheitssystemen 
elektronisch bekannt geben, wenn diese 
Stellen für ihre Tätigkeit auf den Daten 
der Personensicherheitsprüfung basieren 
müssen und die Daten für die betreffende 
Person nicht nachteilig sind:
a. Personalien;
b. Prüfstufe;
c. Ergebnis der Personensicherheitsprü-
fung mit Datum.

Art. 148 Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. a, 
Abs. 2 und 3, Einleitungssätze

1 Die Fachstelle PSP VBS macht die 
Daten des SIBAD folgenden Stellen durch 
Abrufverfahren zugänglich:
a. den für die Durchführung von Perso-
nensicherheitsprüfungen zuständigen 
Prüfbehörden;
…

2 Die Prüfbehörden geben das Resultat 
der Personensicherheitsprüfung folgen-
den Stellen und Personen bekannt:
…

3 Die Fachstelle PSP VBS kann Bundes-
stellen folgende Daten …
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Art. 149   Datenaufbewahrung

1 Die Fachstelle PSP vernichtet umge-
hend Daten:
a. die auf Vermutungen oder blossen 
Verdächtigungen beruhen;
b. die dem Zweck der Bearbeitung nicht 
entsprechen;
c. deren Bearbeitung aus anderen Grün-
den unzulässig ist; oder
d. die unrichtig sind.

2 Sie bewahrt die Daten so lange auf, wie 
die betreffende Person die Stelle innehat, 
die Funktion ausübt oder den Auftrag 
bearbeitet, längstens jedoch zehn Jahre.

Art. 2   Geltungsbereich

1 Dieses Gesetz gilt nicht für die Armee, 
die Militärverwaltungen sowie die Zoll- 
und die Polizeibehörden.

2 Für antike Waffen gelten nur die Artikel 
27 und 28 sowie die entsprechenden 
Strafbestimmungen dieses Gesetzes. Als 
antike Waffen gelten vor 1870 hergestellte 
Feuerwaffen sowie vor 1900 hergestellte 
Hieb-, Stich- und andere Waffen.

3 Die Bestimmungen der eidgenössischen 
Jagd- und Militärgesetzgebung bleiben 
vorbehalten.

3. Bundesgesetz vom 20. Juni 199720 
über Waffen, Waffenzubehör und Muni-
tion

Art. 2 Abs. 1

1 Dieses Gesetz gilt nicht für die Armee, 
die Militärverwaltungen, den Nachrichten-
dienst des Bundes sowie die Zoll- und die 
Polizeibehörden.

20  SR 514.54

Art. 149 Abs. 1, Einleitungssatz und Abs. 
2

1 Die Prüfbehörden vernichten umgehend 
Daten:
…

2 Sie bewahren die Daten so lange auf, ...



e-parl 31.05.2011 11:23 -  38 -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat

Art. 14   Auskünfte über Fernmeldean-
schlüsse

1 Die Anbieterinnen von Fernmeldediens-
ten liefern dem Dienst folgende Daten 
über bestimmte Fernmeldeanschlüsse:
a. Name, Adresse und, sofern vorhanden, 
Beruf der Teilnehmerin oder des Teilneh-
mers;
b. Adressierungselemente nach Artikel 3 
Buchstabe f des Fernmeldegesetzes vom 
30. April 1997;
c. Art der Anschlüsse.

2 Auf Gesuch hin erteilt der Dienst aus-
schliesslich den folgenden Behörden 
Auskünfte über die in Absatz 1 genannten 
Daten:
a. den eidgenössischen und kantonalen 
Behörden, welche eine Überwachung 
des Fernmeldeverkehrs anordnen oder 
genehmigen dürfen, zur Bestimmung 
der zu überwachenden Anschlüsse und 
Personen;
b. dem Bundesamt für Polizei und den 
kantonalen und städtischen Polizeikom-
mandos für die Erfüllung von Polizeiauf-
gaben;
c. den zuständigen Behörden des Bundes 
und der Kantone zur Erledigung von Ver-
waltungsstrafsachen.

4. Bundesgesetz vom 6. Oktober 200021 
betreffend die Überwachung des Post- 
und Fernmeldeverkehrs

Art. 14 Abs. 2bis (neu)

2bis Der Dienst erteilt dem Nachrichten-
dienst des Bundes die zum Vollzug des 
BWIS22 notwendigen Auskünfte nach 
Absatz 1.

21  SR 780.1
22  SR 120
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3 Der Bundesrat regelt die Form der Ge-
suche und deren Aufbewahrung. Er kann 
den Behörden nach Absatz 2 den Zugriff 
auf bestehende nichtöffentliche Verzeich-
nisse gestatten.

4 Wird eine Straftat über das Internet 
begangen, so ist die Internet-Anbieterin 
verpflichtet, der zuständigen Behörde alle 
Angaben zu machen, die eine Identifi-
kation des Urhebers oder der Urheberin 
ermöglichen.

Art. 50a    Datenbekanntgabe

1 Sofern kein überwiegendes Privatinter-
esse entgegensteht, dürfen Organe, die 
mit der Durchführung, der Kontrolle oder 
der Beaufsichtigung der Durchführung 
dieses Gesetzes betraut sind, Daten in 
Abweichung von Artikel 33 ATSG bekannt 
geben:
a. anderen mit der Durchführung sowie 
der Kontrolle oder der Beaufsichtigung 
der Durchführung dieses Gesetzes be-
trauten Organen, wenn die Daten für die 
Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz 
übertragenen Aufgaben erforderlich sind;
b. Organen einer anderen Sozialversi-
cherung, wenn sich in Abweichung von 
Artikel 32 Absatz 2 ATSG eine Pflicht zur 
Bekanntgabe aus einem Bundesgesetz 
ergibt;
bbis. Organen einer anderen Sozialver-
sicherung und weiteren Stellen oder 
Institutionen, die zur Verwendung der 
Versichertennummer berechtigt sind, 
wenn die Daten für die Zuweisung oder 
Verifizierung dieser Nummer erforderlich 

5. Bundesgesetz vom 20. Dezember 
194623 über die Alters- und Hinterlas-
senenversicherung

Art. 50a Abs. 1 Bst. e und f (neu)

1 Sofern kein überwiegendes Privatinter-
esse entgegensteht, dürfen Organe, die 
mit der Durchführung, der Kontrolle oder 
der Beaufsichtigung der Durchführung 
dieses Gesetzes betraut sind, Daten 
in Abweichung von Artikel 33 ATSG24 
bekannt geben:

23  SR 831.10
24  SR 830.1
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sind;
bter.  den für den Betrieb der zentralen 
Datenbank zur Beurkundung des Per-
sonenstandes oder für die Führung des 
Informationssystems für den Ausländer- 
und den Asylbereich zuständigen Stellen, 
wenn die Daten für die Zuweisung oder 
Verifizierung dieser Nummer erforderlich 
sind;
c. den Organen der Bundesstatistik, 
nach dem Bundesstatistikgesetz vom 9. 
Oktober 1992;
d. den Strafuntersuchungsbehörden, 
wenn die Anzeige oder die Abwendung 
eines Verbrechens die Datenbekanntgabe 
erfordert;
e. im Einzelfall und auf schriftlich begrün-
detes Gesuch hin: 
1. Sozialhilfebehörden, wenn die Daten 
für die Festsetzung, Änderung oder Rück-
forderung von Leistungen beziehungswei-
se für die Verhinderung ungerechtfertigter 
Bezüge erforderlich sind,
2. Zivilgerichten, wenn die Daten für die 
Beurteilung eines familien- oder erbrecht-
lichen Streitfalles erforderlich sind,
3. Strafgerichten und Strafuntersu-
chungsbehörden, wenn die Daten für die 
Abklärung eines Verbrechens oder eines 
Vergehens erforderlich sind,
4. Betreibungsämtern, nach den Artikeln 
91, 163 und 222 des Bundesgesetzes 
vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung 
und Konkurs,
5. Steuerbehörden, wenn die Daten für 
die Anwendung der Steuergesetze erfor-
derlich sind.

e. dem Nachrichtendienst des Bundes 
(NDB) oder den Sicherheitsorganen der 
Kantone zuhanden des NDB, wenn die 
Voraussetzungen von Artikel 13a des 
Bundesgesetzes vom 21. März 199725 
über Massnahmen zur Wahrung der in-
neren Sicherheit (BWIS) erfüllt sind;

f. im Einzelfall und auf schriftlich begrün-
detes Gesuch hin:
1. Sozialhilfebehörden, wenn die Daten 
für die Festsetzung, Änderung oder 
Rückforderung von Leistungen beziehun-
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2 Die zur Bekämpfung der Schwarzarbeit 
erforderlichen Daten dürfen von den 
betroffenen Behörden des Bundes, der 
Kantone und der Gemeinden nach den 
Artikeln 11 und 12 des Bundesgesetzes 
vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzar-
beit bekannt gegeben werden.

3 Daten, die von allgemeinem Interesse 
sind und sich auf die Anwendung dieses 
Gesetzes beziehen, dürfen in Abweichung 
von Artikel 33 ATSG veröffentlicht werden. 
Die Anonymität der Versicherten muss 
gewahrt bleiben.

4 In den übrigen Fällen dürfen Daten in 
Abweichung von Artikel 33 ATSG an Dritte 
wie folgt bekannt gegeben werden:
a. nicht personenbezogene Daten, sofern 
die Bekanntgabe einem überwiegenden 
Interesse entspricht;
b. Personendaten, sofern die betroffene 
Person im Einzelfall schriftlich eingewilligt 

gsweise für die Verhinderung ungerecht-
fertigter Bezüge erforderlich sind,
2. Zivilgerichten, wenn die Daten für die 
Beurteilung eines familien- oder erbrech-
tlichen Streitfalles erforderlich sind,
3. Strafgerichten und Strafuntersuchun-
gsbehörden, wenn die Daten für die 
Abklärung eines Verbrechens oder eines 
Vergehens erforderlich sind,
4. Betreibungsämtern, nach den Artikeln 
91, 163 und 222 des Bundes gesetzes 
vom 11. April 188926 über Schuldbe-
treibung und Konkurs,
5. Steuerbehörden, wenn die Daten für 
die Anwendung der Steuergesetze erford-
erlich sind,
6. dem NDB oder den Sicherheitsorganen 
der Kantone zuhanden des NDB, wenn 
die Voraussetzungen von Artikel 13a 
BWIS erfüllt sind.

26  SR 281.1



e-parl 31.05.2011 11:23 -  42 -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat

hat oder, wenn das Einholen der Einwil-
ligung nicht möglich ist, diese nach den 
Umständen als im Interesse des Versi-
cherten vorausgesetzt werden darf.

5 Es dürfen nur die Daten bekannt ge-
geben werden, welche für den in Frage 
stehenden Zweck erforderlich sind.

6 Der Bundesrat regelt die Modalitäten 
der Bekanntgabe und die Information der 
betroffenen Person.

7 Die Daten werden in der Regel schrift-
lich und kostenlos bekannt gegeben. Der 
Bundesrat kann die Erhebung einer Ge-
bühr vorsehen, wenn besonders aufwen-
dige Arbeiten erforderlich sind.

Art. 66a   Datenbekanntgabe

1 Sofern kein überwiegendes Privatinter-
esse entgegensteht, dürfen Organe, die 
mit der Durchführung sowie der Kontrolle 
oder der Beaufsichtigung der Durchfüh-
rung dieses Gesetzes betraut sind, Daten 
in Abweichung von der Schweigepflicht 
nach Artikel 33 ATSG bekannt geben:
a. Steuerbehörden, wenn die Daten sich 
auf die Ausrichtung von IV-Renten bezie-
hen und für die Anwendung der Steuerge-
setze erforderlich sind;
b. den mit der Durchführung des Bun-
desgesetzes vom 12. Juni 1959 über den 
Wehrpflichtersatz betrauten Behörden, 
nach Artikel 24 des genannten Gesetzes.

6. Bundesgesetz vom 19. Juni 195927 

über die Invalidenversicherung

Art. 66a Abs. 1 Bst. c (neu)

1 Sofern kein überwiegendes Privatinter-
esse entgegensteht, dürfen Organe, die 
mit der Durchführung sowie der Kontrolle 
oder der Beaufsichtigung der Durchfüh-
rung dieses Gesetzes betraut sind, Daten 
in Abweichung von der Schweigepflicht 
nach Artikel 33 ATSG28 bekannt geben:

c. dem NDB oder den Sicherheitsorganen 
der Kantone zuhanden des NDB, wenn 
27  SR 831.20
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2 Im Übrigen ist Artikel 50a AHVG mit 
seinen Abweichungen vom ATSG sinnge-
mäss anwendbar.

Art. 86a   Datenbekanntgabe

1 Sofern kein überwiegendes Privatinte-
resse entgegensteht, dürfen Daten im 
Einzelfall und auf schriftliches und be-
gründetes Gesuch hin bekannt gegeben 
werden an:
a. Sozialhilfebehörden, wenn sie für die 
Festsetzung, Änderung oder Rückforde-
rung von Leistungen beziehungsweise 
für die Verhinderung ungerechtfertigter 
Bezüge erforderlich sind;
b. Zivilgerichte, wenn sie für die Beurtei-
lung eines familien- oder erbrechtlichen 
Streitfalles erforderlich sind;
c. Strafgerichte und Strafuntersuchungs-
behörden, wenn sie für die Abklärung 
eines Verbrechens oder eines Vergehens 
erforderlich sind;
d. Betreibungsämter, nach den Artikeln 
91, 163 und 222 des Bundesgesetzes 
vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung 
und Konkurs;
e. Steuerbehörden, wenn sie sich auf die 
Ausrichtung von Leistungen der beruf-
lichen Vorsorge beziehen und für die 
Anwendung der Steuergesetze erforder-
lich sind.

die Voraussetzungen von Artikel 13a des 
Bundesgesetzes vom 21. März 199729 
über Massnahmen zur Wahrung der in-
neren Sicherheit erfüllt sind.

7. Bundesgesetz vom 25. Juni 198230 
über die berufliche Alters-, Hinterlas-
senen und Invalidenvorsorge

Art. 86a Abs. 1 Bst. f (neu) sowie Abs. 2 
Bst. g (neu)

1 Sofern kein überwiegendes Privatint-
eresse entgegensteht, dürfen Daten im 
Einzelfall und auf schriftliches und be-
gründetes Gesuch hin bekannt gegeben 
werden an:
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2 Sofern kein überwiegendes Privatin-
teresse entgegensteht, dürfen Daten 
bekannt gegeben werden an:
a. andere mit der Durchführung sowie der 
Kontrolle oder der Beaufsichtigung der 
Durchführung dieses Gesetzes betrauten 
Organe, wenn sie für die Erfüllung der 
ihnen nach diesem Gesetz übertragenen 
Aufgaben erforderlich sind;
b. Organe einer anderen Sozialversiche-
rung, wenn sich eine Pflicht zur Bekannt-
gabe aus einem Bundesgesetz ergibt;
bbis.3 Organe einer anderen Sozialversi-
cherung für die Zuweisung oder Verifizie-
rung der Versichertennummer der AHV;
c. die für die Quellensteuer zuständigen 
Behörden, nach den Artikeln 88 und 100 
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 
1990 über die direkte Bundessteuer sowie 
den entsprechenden kantonalen Bestim-
mungen;
d. Organe der Bundesstatistik, nach dem 
Bundesstatistikgesetz vom 9. Oktober 
1992;
e. Strafuntersuchungsbehörden, wenn es 
die Anzeige oder die Abwendung eines 
Verbrechens erfordert;
f. die IV-Stelle zur Früherfassung nach 
Artikel 3b IVG7 oder im Rahmen der 
interinstitutionellen Zusammenarbeit nach 
Artikel 68bis IVG und an die privaten Versi-
cherungseinrichtungen nach Artikel 68bis 
Absatz 1 Buchstabe b IVG.

f. den NDB oder die Sicherheitsorgane 
der Kantone zuhanden des NDB, wenn 
die Voraussetzungen von Artikel 13a des 
Bundesgesetzes vom 21. März 199731 
über Massnahmen zur Wahrung der in-
neren Sicherheit (BWIS) erfüllt sind.

2 Sofern kein überwiegendes Privatin-
teresse entgegensteht, dürfen Daten 
bekannt gegeben werden an:

g. den NDB oder die Sicherheitsorgane 
der Kantone zuhanden des NDB, wenn 
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3 Daten dürfen auch der zuständigen 
Steuerbehörde im Rahmen des Melde-
verfahrens nach Artikel 19 des Bundes-
gesetzes vom 13. Oktober 1965 über die 
Verrechnungssteuer bekannt gegeben 
werden.

4 Daten, die von allgemeinem Interesse 
sind und sich auf die Anwendung dieses 
Gesetzes beziehen, dürfen veröffentlicht 
werden. Die Anonymität der Versicherten 
muss gewahrt bleiben.

5 In den übrigen Fällen dürfen Daten an 
Dritte wie folgt bekannt gegeben werden:
a. nicht personenbezogene Daten, sofern 
die Bekanntgabe einem überwiegenden 
Interesse entspricht;
b. Personendaten, sofern die betroffene 
Person im Einzelfall schriftlich eingewilligt 
hat oder, wenn das Einholen der Einwil-
ligung nicht möglich ist, diese nach den 
Umständen als im Interesse des Versi-
cherten vorausgesetzt werden darf.

6 Es dürfen nur die Daten bekannt ge-
geben werden, welche für den in Frage 
stehenden Zweck erforderlich sind.

7 Der Bundesrat regelt die Modalitäten 
der Bekanntgabe und die Information der 
betroffenen Person.

8 Die Daten werden in der Regel schrift-
lich und kostenlos bekannt gegeben. Der 
Bundesrat kann die Erhebung einer Ge-
bühr vorsehen, wenn besonders aufwen-
dige Arbeiten erforderlich sind.

die Voraussetzungen von Artikel 13a 
BWIS erfüllt sind.
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Art. 84a   Datenbekanntgabe

1 Sofern kein überwiegendes Privatinter-
esse entgegensteht, dürfen Organe, die 
mit der Durchführung, der Kontrolle oder 
der Beaufsichtigung der Durchführung 
dieses Gesetzes betraut sind, Daten in 
Abweichung von Artikel 33 ATSG bekannt 
geben:
a. anderen mit der Durchführung sowie 
der Kontrolle oder der Beaufsichtigung 
der Durchführung dieses Gesetzes be-
trauten Organen, wenn die Daten für die 
Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz 
übertragenen Aufgaben erforderlich sind;
b. Organen einer anderen Sozialversi-
cherung, wenn sich in Abweichung von 
Artikel 32 Absatz 2 ATSG eine Pflicht zur 
Bekanntgabe aus einem Bundesgesetz 
ergibt;
bbis. Organen einer anderen Sozialversi-
cherung für die Zuweisung oder Verifizie-
rung der Versichertennummer der AHV;
c. den für die Quellensteuer zuständigen 
Behörden, nach den Artikeln 88 und 100 
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 
1990 über die direkte Bundessteuer sowie 
den entsprechenden kantonalen Bestim-
mungen;
d. den Organen der Bundesstatistik, 
nach dem Bundesstatistikgesetz vom 9. 
Oktober 1992;
e. Stellen, die mit der Führung von Statis-
tiken zur Durchführung dieses Gesetzes 
betraut sind, wenn die Daten für die Erfül-
lung dieser Aufgabe erforderlich sind und 
die Anonymität der Versicherten gewahrt 
bleibt;
f. den zuständigen kantonalen Behörden, 
wenn es sich um Daten nach Artikel 22a 
handelt und diese für die Planung der 

8. Bundesgesetz vom 18. März 199432 
über die Krankenversicherung

Art. 84a Abs. 1 Bst. h und i (neu)

1 Sofern kein überwiegendes Privatinter-
esse entgegensteht, dürfen Organe, die 
mit der Durchführung sowie der Kontrolle 
oder der Beaufsichtigung der Durchfüh-
rung dieses Gesetzes betraut sind, Daten 
in Abweichung von Artikel 33 ATSG33 
bekannt geben:
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Spitäler und Pflegeheime sowie für die 
Beurteilung der Tarife erforderlich sind;
g. den Strafuntersuchungsbehörden, 
wenn die Anzeige oder die Abwendung 
eines Verbrechens die Datenbekanntgabe 
erfordert;
h. im Einzelfall und auf schriftlich begrün-
detes Gesuch hin: 
1. Sozialhilfebehörden, wenn die Daten 
für die Festsetzung, Änderung oder Rück-
forderung von Leistungen beziehungswei-
se für die Verhinderung ungerechtfertigter 
Bezüge erforderlich sind,
2. Zivilgerichten, wenn die Daten für die 
Beurteilung eines familien- oder erbrecht-
lichen Streitfalles erforderlich sind,
3. Strafgerichten und Strafuntersu-
chungsbehörden, wenn die Daten für die 
Abklärung eines Verbrechens oder eines 
Vergehens erforderlich sind,
4.Betreibungsämtern, nach den Artikeln 
91, 163 und 222 des Bundesgesetzes 
vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung 
und Konkurs.

h. dem NDB oder die Sicherheitsorganen 
der Kantone zuhanden des NDB, wenn 
die Voraussetzungen von Artikel 13a des 
Bundesgesetzes vom 21. März 199734 
über Massnahmen zur Wahrung der in-
neren Sicherheit (BWIS) erfüllt sind;

i. im Einzelfall und auf schriftlich begrün-
detes Gesuch hin:
1. Sozialhilfebehörden, wenn die Daten 
für die Festsetzung, Änderung oder 
Rückforderung von Leistungen beziehun-
gsweise für die Verhinderung ungerecht-
fertigter Bezüge erforderlich sind,
2. Zivilgerichten, wenn die Daten für die 
Beurteilung eines familien- oder erbrech-
tlichen Streitfalles erforderlich sind,
3. Strafgerichten und Strafuntersuchun-
gsbehörden, wenn die Daten für die 
Abklärung eines Verbrechens oder eines 
Vergehens erforderlich sind,
4. Betreibungsämtern, nach den Artikeln 
91, 163 und 222 des Bundes gesetzes 
vom 11. April 188935 über Schuldbe-
treibung und Konkurs,
34  SR 120
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2 …

3 Daten, die von allgemeinem Interesse 
sind und sich auf die Anwendung dieses 
Gesetzes beziehen, dürfen in Abweichung 
von Artikel 33 ATSG veröffentlicht werden. 
Die Anonymität der Versicherten muss 
gewahrt bleiben.

4 Die Versicherer sind in Abweichung von 
Artikel 33 ATSG befugt, den Sozialhil-
febehörden oder anderen für Zahlungs-
ausstände der Versicherten zuständigen 
kantonalen Stellen die erforderlichen Da-
ten bekannt zu geben, wenn Versicherte 
fällige Prämien oder Kostenbeteiligungen 
nach erfolgloser Mahnung nicht bezahlen.

5 In den übrigen Fällen dürfen Daten in 
Abweichung von Artikel 33 ATSG an Dritte 
wie folgt bekannt gegeben werden:
a. nicht personenbezogene Daten, sofern 
die Bekanntgabe einem überwiegenden 
Interesse entspricht;
b. Personendaten, sofern die betroffene 
Person im Einzelfall schriftlich eingewilligt 
hat oder, wenn das Einholen der Einwil-
ligung nicht möglich ist, diese nach den 
Umständen als im Interesse der versi-
cherten Person vorausgesetzt werden 
darf.

6 Es dürfen nur die Daten bekannt ge-
geben werden, welche für den in Frage 
stehenden Zweck erforderlich sind.

7 Der Bundesrat regelt die Modalitäten 
der Bekanntgabe und die Information der 
betroffenen Person.

5. dem NDB oder den Sicherheitsorganen 
der Kantone zuhanden des NDB, wenn 
die Voraussetzungen von Artikel 13a 
BWIS erfüllt sind.
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8 Die Daten werden in der Regel schrift-
lich und kostenlos bekannt gegeben. Der 
Bundesrat kann die Erhebung einer Ge-
bühr vorsehen, wenn besonders aufwen-
dige Arbeiten erforderlich sind.

Art. 97   Datenbekanntgabe

1 Sofern kein überwiegendes Privatinter-
esse entgegensteht, dürfen Organe, die 
mit der Durchführung, der Kontrolle oder 
der Beaufsichtigung der Durchführung 
dieses Gesetzes betraut sind, Daten in 
Abweichung von Artikel 33 ATSG bekannt 
geben:
a. anderen mit der Durchführung sowie 
der Kontrolle oder der Beaufsichtigung 
der Durchführung dieses Gesetzes be-
trauten Organen, wenn die Daten für die 
Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz 
übertragenen Aufgaben erforderlich sind;
b. Organen einer anderen Sozialversi-
cherung, wenn sich in Abweichung von 
Artikel 32 Absatz 2 ATSG eine Pflicht zur 
Bekanntgabe aus einem Bundesgesetz 
ergibt;
bbis.Organen einer anderen Sozialversi-
cherung für die Zuweisung oder Verifizie-
rung der Versichertennummer der AHV;
c. den für die Erhebung der Quellen-
steuer zuständigen Behörden, nach den 
Artikeln 88 und 100 des Bundesgesetzes 
vom 14. Dezember 1990 über die direkte 
Bundessteuer sowie den entsprechenden 
kantonalen Bestimmungen;
d. den mit der Durchführung des Bun-
desgesetzes vom 12. Juni 1959 über den 
Wehrpflichtersatz betrauten Behörden, 
nach Artikel 24 des genannten Gesetzes;

9. Bundesgesetz vom 20. März 198136 
über die Unfallversicherung

Art. 97 Abs. 1 Bst. i und j (neu)

1 Sofern kein überwiegendes Privatinter-
esse entgegensteht, dürfen Organe, die 
mit der Durchführung sowie der Kontrolle 
oder der Beaufsichtigung der Durchfüh-
rung dieses Gesetzes betraut sind, Daten 
in Abweichung von Artikel 33 ATSG37 
bekannt geben:
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e. den Organen der Bundesstatistik, 
nach dem Bundesstatistikgesetz vom 9. 
Oktober 1992;
f. den Vollzugsorganen des Bundesgeset-
zes vom 19. März 1976 über die Sicher-
heit von technischen Einrichtungen und 
Geräten, des Giftgesetzes vom 21. März 
1969, des Umweltschutzgesetzes vom 7. 
Oktober 1983 sowie der Strahlenschutz-
verordnung vom 22. Juni 1994, wenn die 
Daten für die Erfüllung der ihnen nach 
diesen Erlassen übertragenen Aufgaben 
erforderlich sind;
g. der nach Artikel 88 Absatz 1 mit der 
Förderung der Verhütung von Nichtbe-
rufsunfällen betrauten Institution, wenn 
die Daten für die Wahrnehmung dieser 
Aufgabe erforderlich sind;
h. den Strafuntersuchungsbehörden, 
wenn die Anzeige oder die Abwendung 
eines Verbrechens die Datenbekanntgabe 
erfordert;
i. im Einzelfall und auf schriftlich begrün-
detes Gesuch hin: 
1. Sozialhilfebehörden, wenn die Daten 
für die Festsetzung, Änderung oder Rück-
forderung von Leistungen beziehungswei-
se für die Verhinderung ungerechtfertigter 
Bezüge erforderlich sind,
2. Zivilgerichten, wenn die Daten für die 
Beurteilung eines familien- oder erbrecht-
lichen Streitfalles erforderlich sind,
3. Strafgerichten und Strafuntersu-
chungsbehörden, wenn die Daten für die 
Abklärung eines Verbrechens oder eines 
Vergehens erforderlich sind,
4. Betreibungsämtern, nach den Artikeln 
91, 163 und 222 des Bundesgesetzes 
vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung 
und Konkurs.

i. dem NDB oder den Sicherheitsorganen 
der Kantone zuhanden des NDB, wenn 
die Voraussetzungen von Artikel 13a des 
Bundesgesetzes vom 21. März 199738 
über Massnahmen zur Wahrung der in-
neren Sicherheit (BWIS) erfüllt sind;

j. im Einzelfall und auf schriftlich begrün-
detes Gesuch hin:
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1bis Die zur Bekämpfung der Schwarzar-
beit erforderlichen Daten dürfen nach den 
Artikeln 11 und 12 des Bundesgesetzes 
vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzar-
beit bekannt gegeben werden.

2 Daten dürfen in Abweichung von Artikel 
33 ATSG auch der zuständigen Steuerbe-
hörde im Rahmen des Meldeverfahrens 
nach Artikel 19 des Bundesgesetzes vom 
13. Oktober 1965 über die Verrechnungs-
steuer bekannt gegeben werden.

3 Personendaten, die sich auf einen Unfall 
oder auf eine Berufskrankheit beziehen, 
dürfen in Abweichung von Artikel 33 
ATSG ausnahmsweise Dritten bekannt 
gegeben werden, wenn es die Abwen-
dung einer Gefahr für Leben oder Ge-
sundheit erfordert. Überwiegende Privat-
interessen müssen gewahrt bleiben.

1. Sozialhilfebehörden, wenn die Daten 
für die Festsetzung, Änderung oder 
Rückforderung von Leistungen beziehun-
gsweise für die Verhinderung ungerecht-
fertigter Bezüge erforderlich sind,
2. Zivilgerichten, wenn die Daten für die 
Beurteilung eines familien- oder erbrech-
tlichen Streitfalles erforderlich sind,
3. Strafgerichten und Strafuntersuchun-
gsbehörden, wenn die Daten für die 
Abklärung eines Verbrechens oder eines 
Vergehens erforderlich sind,
4. Betreibungsämtern, nach den Artikeln 
91, 163 und 222 des Bundes gesetzes 
vom 11. April 188939 über Schuldbe-
treibung und Konkurs,
5. dem NDB oder den Sicherheitsorganen 
der Kantone zuhanden des NDB, wenn 
die Voraussetzungen von Artikel 13a 
BWIS erfüllt sind.
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4 Daten, die von allgemeinem Interesse 
sind und sich auf die Anwendung dieses 
Gesetzes beziehen, dürfen in Abweichung 
von Artikel 33 ATSG veröffentlicht werden. 
Die Anonymität der Versicherten muss 
gewahrt bleiben.

5 Ärzte und Ärztinnen, die als Spezialisten 
oder Spezialistinnen der Arbeitssicherheit 
eingesetzt sind, bleiben an das ärztliche 
Berufsgeheimnis gebunden. Sie dürfen je-
doch in Abweichung von Artikel 33 ATSG 
dem Arbeitgeber und den Organen nach 
Artikel 85 Absatz 1 Schlussfolgerungen 
über die Eignung eines Arbeitnehmers 
oder einer Arbeitnehmerin für bestimmte 
Arbeiten mitteilen, wenn zum Schutz der 
Gesundheit und der Sicherheit dieser 
Person oder der anderen Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen ein überwiegen-
des Interesse an einer Mitteilung besteht 
und wenn die Einwilligung der betroffenen 
Person nicht eingeholt werden kann. Die-
se ist in jedem Fall zu informieren.

6 In den übrigen Fällen dürfen Daten in 
Abweichung von Artikel 33 ATSG an Dritte 
wie folgt bekannt gegeben werden:
a. nicht personenbezogene Daten, sofern 
die Bekanntgabe einem überwiegenden 
Interesse entspricht;
b. Personendaten, sofern die betroffene 
Person im Einzelfall schriftlich eingewilligt 
hat oder, wenn das Einholen der Einwil-
ligung nicht möglich ist, diese nach den 
Umständen als im Interesse des Versi-
cherten vorausgesetzt werden darf.

7 Es dürfen nur die Daten bekannt ge-
geben werden, welche für den in Frage 
stehenden Zweck erforderlich sind.

8 Der Bundesrat regelt die Modalitäten 
der Bekanntgabe und die Information der 
betroffenen Person.
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9 Die Daten werden in der Regel schrift-
lich und kostenlos bekannt gegeben. Der 
Bundesrat kann die Erhebung einer Ge-
bühr vorsehen, wenn besonders aufwen-
dige Arbeiten erforderlich sind.

10 Hat ein Arbeitnehmer oder eine Ar-
beitnehmerin den Organen nach Artikel 
85 Absatz 1 oder den Spezialisten oder 
Spezialistinnen der Arbeitssicherheit 
betriebliche oder persönliche Angelegen-
heiten vertraulich mitgeteilt, so ist das 
Stillschweigen hinsichtlich der Person des 
Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin 
auch gegenüber dem Arbeitgeber zu 
wahren.

Art. 95a   Datenbekanntgabe

1 Sofern kein überwiegendes Privatinter-
esse entgegensteht, dürfen Organe, die 
mit der Durchführung, der Kontrolle oder 
der Beaufsichtigung der Durchführung 
dieses Gesetzes betraut sind, Daten in 
Abweichung von Artikel 33 ATSG bekannt 
geben:
a. Organen einer anderen Sozialversi-
cherung, wenn sich in Abweichung von 
Artikel 32 Absatz 2 ATSG eine Pflicht zur 
Bekanntgabe aus einem Bundesgesetz 
ergibt;
abis. Organen einer anderen Sozialversi-
cherung für die Zuweisung oder Verifizie-
rung der Versichertennummer der AHV;
b. den mit der Durchführung des Bun-
desgesetzes vom 12. Juni 1959 über den 
Wehrpflichtersatz betrauten Behörden, 
nach Artikel 24 des genannten Gesetzes;
c. den Organen der Bundesstatistik, 

10. Bundesgesetz vom 19. Juni 199240 

über die Militärversicherung

Art. 95a Abs. 1 Bst. i und j (neu)

1 Sofern kein überwiegendes Privatinter-
esse entgegensteht, dürfen Organe, die 
mit der Durchführung sowie der Kontrolle 
oder der Beaufsichtigung der Durchfüh-
rung dieses Gesetzes betraut sind, Daten 
in Abweichung von Artikel 33 ATSG41 
bekannt geben:

40  SR 833.1
41  SR 830.1
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nach dem Bundesstatistikgesetz vom 9. 
Oktober 1992;
d. der Untergruppe Sanität, wenn die 
Daten für die Erfüllung der Aufgaben der 
sanitärischen Untersuchungskommission 
erforderlich sind;
e. den Vertrauensärzten und -ärztinnen 
des Zivilschutzes und des Schweizeri-
schen Korps für humanitäre Hilfe, wenn 
die Daten für die Beurteilung der Dienst-
tauglichkeit einer Person erforderlich sind;
f. dem Ärztlichen Dienst der allgemeinen 
Bundesverwaltung und dem Fliegerärzt-
lichen Institut, wenn die Daten für Abklä-
rungen betreffend beruflich Versicherte 
(Art. 1a Abs. 1 Bst. b) oder Militärpiloten 
erforderlich sind;
g. Hilfeorganisationen für Angehörige der 
Armee und ihre Familie, wenn die Daten 
für die Beurteilung von Unterstützungsbe-
gehren erforderlich sind;
h. den Strafuntersuchungsbehörden, 
wenn die Anzeige oder die Abwendung 
eines Verbrechens die Datenbekanntgabe 
erfordert;
i. im Einzelfall und auf schriftlich begrün-
detes Gesuch hin: 
1. Sozialhilfebehörden, wenn die Daten 
für die Festsetzung, Änderung oder Rück-
forderung von Leistungen beziehungswei-
se für die Verhinderung ungerechtfertigter 
Bezüge erforderlich sind,
2. Zivilgerichten, wenn die Daten für die 
Beurteilung eines familien- oder erbrecht-
lichen Streitfalles erforderlich sind,
3. Strafgerichten und Strafuntersu-
chungsbehörden, wenn die Daten für die 
Abklärung eines Verbrechens oder eines 
Vergehens erforderlich sind,
4. Militärgerichten, nach Artikel 18 des 
Militärstrafprozesses vom 23. März 1979,
5. Betreibungsämtern, nach den Artikeln 
91, 163 und 222 des Bundesgesetzes 
vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung 

i. dem Nachrichtendienst des Bundes 
(NDB) oder den Sicherheitsorganen der 
Kantone zuhanden des NDB, wenn die 
Voraussetzungen von Artikel 13a des 
Bundesgesetzes vom 21. März 199742 
über Massnahmen zur Wahrung der in-
neren Sicherheit (BWIS) erfüllt sind.

42  SR 120
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und Konkurs,
6. Steuerbehörden, wenn die Daten für 
die Anwendung der Steuergesetze erfor-
derlich sind.

2 …

3 Daten dürfen in Abweichung von Artikel 
33 ATSG auch der zuständigen Steuerbe-
hörde im Rahmen des Meldeverfahrens 
nach Artikel 19 des Bundesgesetzes vom 
13. Oktober 1965 über die Verrechnungs-
steuer bekannt gegeben werden.

4 Daten, die von allgemeinem Interesse 
sind und sich auf die Anwendung dieses 

j. im Einzelfall und auf schriftlich begrün-
detes Gesuch hin:
1. Sozialhilfebehörden, wenn die Daten 
für die Festsetzung, Änderung oder 
Rückforderung von Leistungen beziehun-
gsweise für die Verhinderung ungerecht-
fertigter Bezüge erforderlich sind,
2. Zivilgerichten, wenn die Daten für die 
Beurteilung eines familien- oder erbrech-
tlichen Streitfalles erforderlich sind,
3. Strafgerichten und Strafuntersuchun-
gsbehörden, wenn die Daten für die 
Abklärung eines Verbrechens oder eines 
Vergehens erforderlich sind,
4. Militärgerichten, nach Artikel 18 des 
Militärstrafprozesses vom 23. März 
197943,
5. Betreibungsämtern, nach den Artikeln 
91, 163 und 222 des Bundes gesetzes 
vom 11. April 188944 über Schuldbe-
treibung und Konkurs.
6. Steuerbehörden, wenn die Daten für 
die Anwendung der Steuergesetze erford-
erlich sind,
7. dem NDB oder den Sicherheitsorganen 
der Kantone zuhanden des NDB, wenn 
die Voraussetzungen von Artikel 13a 
BWIS erfüllt sind.

43  SR 322.1
44  SR 281.1
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Gesetzes beziehen, dürfen in Abweichung 
von Artikel 33 ATSG veröffentlicht werden. 
Die Anonymität der Versicherten muss 
gewahrt bleiben.

5 Personendaten, die sich auf während 
des Dienstes in Erscheinung getretene 
Schädigungen beziehen, können in Ab-
weichung von Artikel 33 ATSG ausnahms-
weise Dritten bekannt gegeben werden, 
wenn es die Abwendung einer Gefahr 
für Leben oder Gesundheit erfordert. 
Überwiegende Privatinteressen müssen 
gewahrt bleiben.

6 In den übrigen Fällen dürfen in Abwei-
chung von Artikel 33 ATSG Daten an 
Dritte wie folgt bekannt gegeben werden:
a. nicht personenbezogene Daten, sofern 
die Bekanntgabe einem überwiegenden 
Interesse entspricht;
b. Personendaten, sofern die betroffene 
Person im Einzelfall schriftlich eingewilligt 
hat oder, wenn das Einholen der Einwil-
ligung nicht möglich ist, diese nach den 
Umständen als im Interesse des Versi-
cherten vorausgesetzt werden darf.

7 Es dürfen nur die Daten bekannt ge-
geben werden, welche für den in Frage 
stehenden Zweck erforderlich sind.

8 Der Bundesrat regelt die Modalitäten 
der Bekanntgabe und die Information der 
betroffenen Person.

9 Die Daten werden in der Regel schrift-
lich und kostenlos bekannt gegeben. Der 
Bundesrat kann die Erhebung einer Ge-
bühr vorsehen, wenn besonders aufwen-
dige Arbeiten erforderlich sind.
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Art. 97a   Datenbekanntgabe

1 Sofern kein überwiegendes Privatinter-
esse entgegensteht, dürfen Organe, die 
mit der Durchführung, der Kontrolle oder 
der Beaufsichtigung der Durchführung 
dieses Gesetzes betraut sind, Daten in 
Abweichung von Artikel 33 ATSG bekannt 
geben:
a. anderen mit der Durchführung sowie 
der Kontrolle oder der Beaufsichtigung 
der Durchführung dieses Gesetzes be-
trauten Organen, wenn die Daten für die 
Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz 
übertragenen Aufgaben erforderlich sind;
b. Organen einer anderen Sozialversi-
cherung, wenn sich in Abweichung von 
Artikel 32 Absatz 2 ATSG eine Pflicht zur 
Bekanntgabe aus einem Bundesgesetz 
ergibt;
bbis.Organen einer anderen Sozialversi-
cherung für die Zuweisung oder Verifizie-
rung der Versichertennummer der AHV;
c. den für die Quellensteuer zuständigen 
Behörden, nach den Artikeln 88 und 100 
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 
1990 über die direkte Bundessteuer sowie 
den entsprechenden kantonalen Bestim-
mungen;
d. den Organen der Bundesstatistik, 
nach dem Bundesstatistikgesetz vom 9. 
Oktober 1992;
e. den Strafuntersuchungsbehörden, 
wenn die Anzeige oder die Abwendung 
eines Verbrechens die Datenbekanntgabe 
erfordert;

11. Arbeitslosenversicherungsgesetz 
vom 25. Juni 198245

Art. 97a Abs. 1 Bst. f und g (neu)

1 Sofern kein überwiegendes Privatinter-
esse entgegensteht, dürfen Organe, die 
mit der Durchführung sowie der Kontrolle 
oder der Beaufsichtigung der Durchfüh-
rung dieses Gesetzes betraut sind, Daten 
in Abweichung von Artikel 33 ATSG46 
bekannt geben:

45  SR 837.0
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f. im Einzelfall und auf schriftlich begrün-
detes Gesuch hin: 
1. Sozialhilfebehörden, wenn die Daten 
für die Festsetzung, Änderung oder Rück-
forderung von Leistungen beziehungswei-
se für die Verhinderung ungerechtfertigter 
Bezüge erforderlich sind,
2. Zivilgerichten, wenn die Daten für die 
Beurteilung eines familien- oder erbrecht-
lichen Streitfalles erforderlich sind,
3. Strafgerichten und Strafuntersu-
chungsbehörden, wenn die Daten für die 
Abklärung eines Verbrechens oder eines 
Vergehens erforderlich sind,
4. Betreibungsämtern, nach den Artikeln 
91, 163 und 222 des SchKG,
5. Steuerbehörden, wenn die Daten für 
die Anwendung der Steuergesetze erfor-
derlich sind.

f. dem Nachrichtendienst des Bundes 
(NDB) oder den Sicherheitsorganen der 
Kantone zuhanden des NDB, wenn die 
Voraussetzungen von Artikel 13a des 
Bundesgesetzes vom 21. März 199747 
über Massnahmen zur Wahrung der in-
neren Sicherheit (BWIS) erfüllt sind.

g. im Einzelfall und auf schriftlich begrün-
detes Gesuch hin: 
1. Sozialhilfebehörden, wenn die Daten 
für die Festsetzung, Änderung oder 
Rückforderung von Leistungen beziehun-
gsweise für die Verhinderung ungerecht-
fertigter Bezüge erforderlich sind,
2. Zivilgerichten, wenn die Daten für die 
Beurteilung eines familien- oder erbrech-
tlichen Streitfalles erforderlich sind,
3. Strafgerichten und Strafuntersuchun-
gsbehörden, wenn die Daten für die 
Abklärung eines Verbrechens oder eines 
Vergehens erforderlich sind,
4. Betreibungsämtern, nach den Artikeln 
91, 163 und 222 des SchKG48.
5. Steuerbehörden, wenn die Daten für 
die Anwendung der Steuergesetze erford-
erlich sind,
6. dem NDB oder den Sicherheitsorganen 
der Kantone zuhanden des NDB, wenn 
die Voraussetzungen von Artikel 13a 
BWIS erfüllt sind.
47  SR 120
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2 Die zur Bekämpfung der Schwarzarbeit 
erforderlichen Daten dürfen von den 
betroffenen Behörden des Bundes, der 
Kantone und der Gemeinden nach den 
Artikeln 11 und 12 des Bundesgesetzes 
vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzar-
beit bekannt gegeben werden.

3 Daten, die von allgemeinem Interesse 
sind und sich auf die Anwendung dieses 
Gesetzes beziehen, dürfen in Abweichung 
von Artikel 33 ATSG veröffentlicht werden. 
Die Anonymität der Versicherten muss 
gewahrt bleiben.

4 In den übrigen Fällen dürfen Daten in 
Abweichung von Artikel 33 ATSG an Dritte 
wie folgt bekannt gegeben werden:
a. nicht personenbezogene Daten, sofern 
die Bekanntgabe einem überwiegenden 
Interesse entspricht;
b. Personendaten, sofern die betroffene 
Person im Einzelfall schriftlich eingewilligt 
hat oder, wenn das Einholen der Einwil-
ligung nicht möglich ist, diese nach den 
Umständen als im Interesse des Versi-
cherten vorausgesetzt werden darf.

5 Es dürfen nur die Daten bekannt ge-
geben werden, welche für den in Frage 
stehenden Zweck erforderlich sind.

6 Der Bundesrat regelt die Modalitäten 
der Bekanntgabe und die Information der 
betroffenen Person.

7 Die Datenbekanntgabe erfolgt in der 
Regel schriftlich und kostenlos. Der Bun-
desrat kann die Erhebung einer Gebühr 
vorsehen, wenn besonders aufwendige 
Arbeiten erforderlich sind.



e-parl 31.05.2011 11:23 -  60 -

Beschluss des Nationalrates

vom 17. Dezember 2008

Nichteintreten

1

Entwurf des Bundesrates

vom 15. Juni 2007
(BBl 2007 5139)

Beschluss des Ständerates

vom 31. Mai 2011

Abschreiben

Bundesgesetz
über Massnahmen zur Wah-
rung der inneren Sicherheit
(Besondere Mittel der Infor-
mationsbeschaffung)

Änderung vom …

Beschluss des Ständerates

vom 3. März 2009

Eintreten

Die Vorlage wird an den Bundesrat zurückge-
wiesen mit dem Auftrag,
1. die Begriffe innere und äussere Sicherheit, geschützte 
Rechtsgüter und die abstrakt gehaltenen Verdachtsmerkma-
le der Art. 13a und 18a E-BWIS zu konkretisieren und eng 
zu umschreiben;
2. die Zusammenarbeit der Polizeiorgane des Bundes mit 
den kantonalen Behörden und deren Auskunftspflichten 
sowie insbesondere die Zusammenarbeit mit ausländischen 
Stellen zu präzisieren;
3. die Schnittstellen zwischen der Verwaltung (Polizeiorgane 
des Bundes) und den Gerichten klar zu regeln;
4. die parlamentarische Aufsicht im Bund wirksamer auszu-
gestalten;
5. die finanziellen Konsequenzen der Vorlage für Bund und 
Kantone aufzuzeigen;
6. die Verfassungsmässigkeit der Vorlage detailliert zu 
überprüfen, dies insbesondere im Hinblick auf den Schutz 
der Privatsphäre (Art. 13 BV), der Meinungs- und Informa-
tionsfreiheit (Art. 16 BV), der Medienfreiheit (Art. 17 BV), 
Versammlungsfreiheit (Art. 22 BV) und der Vereinigungsfrei-
heit (Art. 23 BV).

Beschluss des Nationalrates

vom 28. April 2009

Zustimmung zur Rückweisung


